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Traktanden Siehe unten

Sitzungsdatum/Zeit Montag, 4. November 2024, 19:00 — 22:55 Uhr
Sitzungsort Sitzungssaal Untermosen, Gulmenstrasse 4
Teilnehmende 34 Mitglieder des Gemeinderats, 7 Mitglieder des Stadtrats und

die Stadtschreiberin, der Ratssekretar ad interim, die Ratssekre-
tar-Stellvertreterin sowie der Ratsweibel

Entschuldigte Andreas Muheim

Traktanden

1. Mitteilungen

2. Fragestunde

3. Abnahme der Protokolle vom 17. Juni 2024 und 2. September 2024

4.  Wahl Ratssekretar ad interim

5. Ersatzwahl Kommission

6. Weisung 19, vom 11. Marz 2024, Energieverbund Wadenswil, Ausgliederung in eine

eigenstandige Aktiengesellschaft, Kreditbewilligung fur die Beteiligung

N

Beschlussantrag zur Einsetzung einer PUK Frohmatt; Riickzug

8.  Weisung 21, vom 8. April 2024, Verselbstandigung Alterszentrum Frohmatt; Ausglie-
derung in eine eigenstandige Aktiengesellschaft

9.  Weisung 25, vom 19. August 2024, Privater Gestaltungsplan Vorder Schonenberg I,
Allgemeinverbindlichkeitserklarung nach § 85 Abs. 2 PBG

10. Postulat der FDP/BFPW-Fraktion, vom 30. September 2024, betreffend Tempo 30 auf
der Seestrasse, der Zugerstrasse und der Schonenbergstrasse; Begrindung

11. Interpellation der Fraktion Die Mitte, vom 2. September 2021, tiberwiesen am 8. No-
vember 2021, betreffend Suspendierung Geschaftsfuhrer Alterszentrum Frohmatt; Be-
antwortung

12. Postulat der GRPK, vom 2. Dezember 2021, Giberwiesen am 14. Februar 2022, betref-
fend Submission Mahlzeitenlieferungen PSW; Beantwortung

13. Postulat der Fraktionen GLP/BFPW, Grline, Die Mitte, FDP, SP/EVP und SVP, vom 3.
November 2022, Giberwiesen am 28. November 2022, betreffend Notfall- und Kommu-
nikationskonzept bei Cyber-Angriffen; Beantwortung
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14. Interpellation der Fraktionen Die Mitte und Griine sowie der SP-Gemeinderatsmitglie-
der, vom 25. Januar 2024, Uberwiesen am 12. Februar 2024, betreffend Anstieg der
Elternbeitrage fur die familienerganzende Betreuung der PSW; Beantwortung

15. Interpellation der Fraktion Die Mitte, vom 29. April 2024, Gberwiesen am 17. Juni 2024,
betreffend Vergabe des saisonalen Gastwirtschaftsbetriebs auf dem Wadenswiler
Seeplatz; Beantwortung

16. 22 Einblrgerungsgeschafte

(Die Traktandenliste wurde rechtzeitig am 25. Oktober 2024 im Digitalen Amtsblatt Schweiz
amtlich publiziert.)

(Keine Einwendungen gegen die Traktandenliste.)

1. Mitteilungen

(Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper begriisst die Anwesenden ganz herzlich zur heuti-
gen Gemeinderatssitzung.)

1.1 Neues Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Speziell zur ersten Gemeinderatssitzung be-
grusse ich Corinna Martinelli, SP, als Nachfolgerin von Daniel Willi.

1.2 Verabschiedung aus dem Gemeinderat
Daniel Willi, SP

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Du wurdest im September 2019 als Ersatz fur
Hansjorg Schmid in den Gemeinderat gewahlt. Im Oktober 2024 bist du aus dem Gemeinde-
rat zurtickgetreten. Wahrend der ganzen Zeit warst du Mitglied der Raumplanungskommis-
sion. Von 2022 bis heute bist du Delegierter im Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-
Appital. Vielen Dank fir deinen Einsatz im Gemeinderat.

Daniel Willi, SP: Es war spannend, ich habe viel erlebt und mich fur die Anliegen, die wich-
tig sind, eingesetzt. Wir haben vieles erreicht, ich bin stolz darauf und es hat Spass ge-
macht, auch in der Fraktion, die ich voriibergehend geleitet habe. Ich bedanke mich bei
euch fir die intensive Zeit und wiinsche euch eine gute Zeit. Ich bin froh, habe ich eine wir-
dige Nachfolgerin gefunden.

(Roland Hitz und Marlies Rusterholz treffen um 19:04 Uhr ein.)
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1.3 Uberweisungen

Keine.

1.4 Eingange

Bericht und Antrag zur Weisung 21, vom 8. April 2024, Verselbstandigung Alterszentrum
Frohmatt; Ausgliederung in eine eigenstandige Aktiengesellschaft

Bericht der GRPK zu den Untersuchungen zur Frohmatt
Frage von Ulrich Reiter, Griine, vom 18. Oktober 2024, fur das Traktandum Fragestunde

Bericht und Antrag zur Weisung 22, vom 10. Juni 2024, Uberfiihrung von Liegenschaften
aus dem Finanz- ins Verwaltungsvermdgen und Ausgabenbewilligungen

Bericht und Antrag zur Weisung 19, vom 11. Mérz 2024, Energieverbund Wadenswiil,
Ausgliederung in eine eigenstandige Aktiengesellschaft, Kreditbewilligung fir die Beteili-
gung

GR-Protokoll vom 2. September 2024

Beantwortung der Interpellation der Fraktion Die Mitte, vom 2. September 2021, tber-
wiesen am 8. November 2021, betreffend Suspendierung Geschaftsfuhrer Alterszentrum
Frohmatt

Beantwortung des Postulats der Fraktionen GLP/BFPW, Griine, Die Mitte, FDP, SP/EVP
und SVP, vom 3. November 2022, iberwiesen am 28. November 2022, betreffend Not-
fall- und Kommunikationskonzept bei Cyber-Angriffen

GR-Protokoll vom 17. Juni 2024

Bericht und Antrag zur Weisung 25, vom 19. August 2024, Privater Gestaltungsplan Vor-
der Schonenberg Il; Allgemeinverbindlichkeitserklarung nach § 85 Abs. 2 PBG

Beantwortung der Interpellation der Fraktion Die Mitte, vom 29. April 2024, Giberwiesen
am 17. Juni 2024, betreffend Vergabe des saisonalen Gastwirtschaftsbetriebs auf dem
Wadenswiler Seeplatz

Beantwortung der Interpellation der Fraktionen Die Mitte und Griine sowie der SP-Ge-
meinderatsmitglieder, vom 25. Januar 2024, Uberwiesen am 12. Februar 2024, betref-
fend Anstieg der Elternbeitrdge fur die familienerganzende Betreuung der PSW

Beantwortung des Postulats der GRPK, vom 2. Dezember 2021, Uberwiesen am 14.
Februar 2022, betreffend Submission Mahlzeitenlieferungen PSW

Budget 2025

Postulat der FDP/BFPW-Fraktion, vom 30. September 2024, betreffend Tempo 30 auf
der Seestrasse, der Zugerstrasse und der Schénenbergstrasse
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0.5.0
2. Fragestunde
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0.5.1
3. Abnahme der Protokolle vom 17. Juni 2024 und 2. September 2024

(Die Protokolle vom 17. Juni 2024 und 2. September 2024 werden genehmigt.)

0.5.2
4, Wahl| Ratssekretar ad interim

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Der Prasident der IFK, Tom Koch, wird nun den
Wahlvorschlag fur die anstehende Wahl bekanntgeben.

IFK-Prasident Thomas Koch: Die IFK schlagt Fabian Marty als Ratssekretar ad interim
zur Wabhl vor.

Fabian Marty wird ohne Erweiterung und Auszahlung als Ratssekretdr ad interim gewabhilt.

0.5.3
5. Ersatzwahl Kommission

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Infolge des Austritts von Daniel Willi aus dem
Gemeinderat kommt es in der Raumplanungskommission zu einer Ersatzwabhl.

Der Prasident der IFK, Tom Koch, wird nun den Wahlvorschlag fiir die anstehende Wahl be-
kanntgeben.

IFK-Prasident Thomas Koch: Die IFK schlagt Corinna Martinelli, SP, in die Raumpla-
nungskommission zur Wabhl vor.

Corinna Martinelli, SP, wird ohne Erweiterung und Auszahlung in die Raumplanungskom-
mission gewahlt.

6.0.4.2
6. Weisung 19, vom 11. Marz 2024, Energieverbund Wadenswil, Ausgliederung in
eine eigenstandige Aktiengesellschaft, Kreditbewilligung fir die Beteiligung

(Auf eine Eintretensdebatte wird verzichtet.)

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Fur die nachfolgenden Beratungen und Be-
schlussfassungen wird vorgeschlagen wie folgt vorzugehen:

Zuerst kommen wir zur Detailberatung Uber die Weisung 19 generell. Da aus der Geschéfts-
und Rechnungsprufungskommission weitere zusatzliche Antrége vorliegen, werden wir an-
schliessend diese durchgehen. Jeder zusatzliche Antrag der GRPK oder von einer Fraktion
ist ein Anderungsantrag, Giber welchen sogleich abgestimmt wird.
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Gibt es drei oder mehr gleichgeordnete Anderungsantrage, kommt das Cup-System zur An-
wendung. Dieses werde ich dann genauer erklaren, falls es zu einem solchen Fall kommt.

Die Weisung ist dann bereinigt. Zum Schluss erfolgt die Schlussabstimmung

(Auf Nachfrage des Gemeinderatspréasidenten gibt es gegen das Vorgehen keine Ein-
wande.)

Detailberatung:

Ulrich Reiter, Prasident Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission, Griine: Die
Warmeversorgung im Kanton Zurich befindet sich im Umbruch. Mit dem neuen Energiege-
setz des Kantons und den Zielen aus dem Eidgendssischen CO2-Gesezt ist absehbar, dass
die fossile Warmeversorgung spatestens bis 2050 abgeltst werden muss. Ebenso das Wa-
denswiler Gasnetz.

Der Stadtrat hat mit seinem Masterplan Klima die Weichen gestellt, die Aufgaben fir Wa-
denswil zu analysieren und Losungen aufzuzeigen. Mit der Weisung 19 stellt der Stadtrat ei-
nen wesentlichen Meilenstein zur Abstimmung, mit der Griindung und Ausgliederung des
neuen Warmeverbunds. Dabei handelt es sich um ein Generationenprojekt, sieht es den
Aufbau einer langfristigen Energieinfrastruktur vor, welche zukuinftig einen wesentlichen An-
teil Wadenswiler Liegenschaften mit erneuerbarer Warme versorgen soll.

Mit der Umsetzung des Projekts soll dem Seewasser Warme entzogen werden, um diese
Uber eine Warmestation und angebundene Fernwarmeleitungen an die Liegenschaften zu
verteilen. Damit werden fir die nachsten 50+ Jahre die angeschlossenen Liegenschaften
mit erneuerbarer Warme versorgt.

Wadenswil macht es sich mit der Annahme der Weisung zur Aufgabe, wesentliche Teile die-
ses Projekts zur Umsetzung zu bringen und langfristig zu betreiben. Als Partner fir den Auf-
bau des Warmeverbunds wurde die Firma €360 ausgewahlt, welche sich mehrheitlich im Ei-
gentum der Stadt Zirich befindet und viel Erfahrung im Aufbau, Betrieb und Unterhalt von
Warmeverbunden mitbringt.

Die GRPK hat die vorliegende Weisung seit Frihjahr geprift und hat die wichtigsten The-
men im Bericht und Antrag zur Weisung zusammengefasst. Fur Details verweise ich auf den
entsprechenden Bericht, den ihr hoffentlich gelesen habt, auch wenn er ein bisschen lang
ist. Wie bei jedem Zukunftsprojekt ging es in den Diskussionen immer um die Abschétzung
von Chancen und Risiken des Projekts und mit welcher Gewichtung diese in die Beurteilung
mit einfliessen. Der Grundtenor aller Diskussionen war aber auch, dass der Warmeverbund
an sich ein sinnvolles Angebot darstellt, die Warmeversorgung insbesondere in dicht besie-
delten Quartieren zukunftig sicherzustellen.

Breiter gefachert waren die Meinungen innerhalb der GRPK ins beziiglich der Beteiligungs-
hoéhe der Stadt und den damit verbundenen Kosten und Rahmenbedingungen im Aktionars-
bindungsvertrag. Mit 51 % Beteiligungshéhe nimmt der Stadtrat hier eine Fihrungsrolle ein,
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welcher er in den kommenden Jahren gerecht werden muss. Fir eine erfolgreiche Umset-
zung ist daher eine enge Begleitung und Projektsteuerung zwingend. Eine friihzeitige Ab-
stutzung dieser Position Uber einen Vernehmlassungsprozess vor einer Veroffentlichung ei-
ner Weisung hatte aus Sicht der GRPK geholfen, hier ein breiter abgesttitztes Ergebnis zu
erzielen.

Nach ausfiihrlichen Diskussionen gelangte eine Mehrheit der GRPK zum Schluss, den An-
trag des Stadtrats zu stitzen und der Weisung 19 in aktualisierter Form zuzustimmen bzw.
dem Gemeinderat zur Annahme zu empfehlen. Neben der Weisung selbst unterstutzt eine
Mehrheit der GRPK ebenfalls den Antrag, einen Projektierungskredit freizugeben, der es
den Verantwortlichen ermdglichen soll, die Projektierung bis zur Urnenabstimmung weiterzu-
fuhren, um bestehende Synergien z.B. im Leitungsbau zu nutzen und den Projektpartner
aufzuzeigen, dass das Projekt mit vollem Einsatz weitergefihrt werden soll.

Eine Minderheit der GRPK beantragt hingegen, die Beteiligungshéhe der Stadt von 51 % zu
reduzieren, um die finanziellen Risiken der Stadt zu verringern. Ebenfalls lehnt eine Minder-
heit der GRPK den Antrag fur den Projektierungskredit ab.

Die einstimmige GRPK stellt darlber hinaus den Antrag, dass der GRPK zukiinftig Einsicht
in die Revisions- und Geschéftsberichte des Warmeverbunds gewahrt wird, um in diesem
Umfang weiterhin Einblick in den Fortgang der Projektentwicklung und den zukunftigen Be-
trieb zu haben.

André Zirrer, SVP: Eine unumstéssliche Tatsache erstaunt mich mehr, als es mir lieb ist.
Anstatt sich Uber die schon fascht desolate finanzielle Lage der Stadt Gedanken zu machen,
soll allen Ernstes Uber einen Warmeverbund beraten werden, der 50 Mio. CHF kosten wird,
von dem aber nur knapp ¥4 der Wadenswiler Bevolkerung profitieren kénnte.

Die Stadt verfugt bereits tiber zwei gut und nachhaltig funktionierende Warmeverbunde. Es
gibt keinen plausiblen Grund, sich mit 51 % an einem weiteren tUberrissenen Projekt ohne
Erfolgsgarantie zu beteiligen. Mit der Weisung, die dem Gemeinderat vorgelegt wurde, wird
die Stadt verpflichtet jederzeit mindestens 51 % der Aktien des Warmeverbundes zu halten.
Das steht im Ausgliederungserlass. Mit dieser Ausgangslage wurde auch ein Mitaktionér ge-
sucht. Um diese Tatsache anzupassen, muss eventuell ein neuer Partner gesucht werden.
Diese Entscheidung hatte bereits viel friher im Parlament besprochen und mit dem Gemein-
derat abgesichert werden sollen.

Wie in der Medienmitteilung erwahnt, wird die Eigenverschuldung steigen. Die mehr als nur
vage Hoffnung, dass die Ertrage zuriickkommen werden, kommt einem Schuss ins Blaue
gleich. FUr die zu erwartenden Verluste wird wieder einmal mehr der Steuerzahler gerade-
stehen missen.

Die billige Argumentation, "man musse sich solidarisch verhalten", vermissen wir bei er Ge-
genseite. Die Entscheidungen wurden gefallt, ohne den Souveran zu fragen. Aus diesem
Grund durfen vor der Abstimmung im kommenden Jahr auch keine weiteren Gelder gespro-
chen werden.
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Hochst befremdend ist auch der immer wieder aufgesetzte Druck, dass dieser Uberteuerte
Warmeverbund unbedingt und so schnell wie méglich bewilligt werden muss. Das vorge-
brachte Argument, dass damit grosse, potenzielle Kunden bei der Stange gehalten werden
sollen, besticht nicht, denn bis heute konnte kein einziger Name genannt werden. Der
grosste Kunde ist heute die Stadt selbst, die notabene schon eigene Warmeverbunde hat.
Mit dem aufgesetzten Druck und dem Argument, dass die Planung des Warmeverbunds be-
reits weit fortgeschritten ist, wird der Gemeinderat wieder einmal mehr vor inakzeptable Tat-
sachen gestellt.

Bei anderen Projekten, wie zum Beispiel fur die Altersheime, wo aber fur die ganze Bevdlke-
rung ein Nutzen besteht, wurde bereits und werden wir noch viel Geld ausgegeben. Unter
dem erwahnten Druck zur vorliegenden Weisung Warmeverbund kénnen wir auf keinen Fall
einfach JA sagen.

Das Vorgehen des Stadtrats ist sehr befremdend. Es ist mir schleierhaft, wie man einerseits
die exorbitanten Schulden abbauen und sich andererseits in so ein Wagnis stirzen will, wel-
ches nota bene nicht Aufgabe der Stadtverwaltung ist. Das Ganze wird ja nur durch die Ab-
stimmung mdglich, wobei heute die gesetzliche Grundlage dazu fehlt.

Zu lberlegen ware z. B auch eine Minderheitsbeteiligung von maximal 20 % gewesen. Man
brauche die Mehrheitsbeteiligung, wurde uns gesagt, um wichtige Entscheide beeinflussen
zu kénnen. Tatsache ist aber, dass gemass Vertrag, bei wichtigen Entscheidungen immer
eine Einigkeit herrschen muss und nur bei kleinen Belangen dem Prasidenten der Stichent-
scheid zukommt. Hinzu kommt, dass von den gewéahlten Stadtraten, welche theoretisch alle
vier Jahre wechseln kénnen, nicht das notwendige Wissen und die Erfahrung vorhanden ist.
Das heisst, dass die Firma Energie 360 davon profitieren und die Entscheidungen des War-
meverbundes leiten wird. Allein aus dieser Tatsache wirde eine Minderbeteiligung der Stadt
vollig ausreichen.

Die Stadtverwaltung ist heute schon am Anschlag und hat geniigend offene Baustellen, die
viel wichtiger sind. Diese Baustellen sollten endlich bewaltigt werden und man sollte der
Uberlasteten Verwaltung nicht noch mehr aufbirden.

Die SVP-Fraktion will aber festhalten, dass wir einen Warmeverbund beflirworten und dieser
eine wichtige Unterstitzung sein kann fir die Versorgung der Warme der Bevolkerung in
Wadenswil. Aber auf keinen Fall auf Kosten der Steuerzahler. Das soll und muss den Ener-
giefirmen Uberlassen werden.

Roman Hermann, FDP: Die FDP/BFPW unterstitzt die beabsichtige Grindung der Ener-
gieverbund Wadenswil AG und die damit einhergehende Beteiligung von 51 % durch die
Stadt.

Die positiven Aspekte sind bereits ausreichend gewirdigt worden. Es ist uns nochmals wich-
tig darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Stimmburgerinnen und Stimmburger im Perimeter
des Warmeverbunds profitieren, sondern alle Wadenswiler. Anders als der Vorredner gehen
wir nicht davon aus, dass dafir eine Steuererhéhung notwendig ist, sondern das Projekt

wurde so aufgegleist, dass sich das Projekt mittelfristig selber finanzieren wird und die Stadt
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eine adaquate Verzinsung auf dem eingesetzten Kapital erwarten darf plus das eingesetzte
Kapital auch einmal wieder zuriickerhdlt. Das ist bei diesem Projekt speziell und anders, als
bei den meisten anderen Investitionsvorhaben der Stadt, bei denen das Geld nie mehr zu-
rickkommt. Ich denke da beispielsweise an einen Schulhausbau. Beim Warmeverbund wird
das Geld der Stadt zurlickbezahlt. Es ist korrekt, dass sie sich initial verschulden muss, aber
da es sich um ein Mehrgenerationenprojekt handelt, stehen wir dahinter, dass die Stadt eine
Vorleistung tbernimmt und die 45 Mio. CHF aufnimmt, was sie auch grundsatzlich ohne
Probleme machen kann.

Es ist wichtig zum Festhalten, dass die Stadt die Kosten, die sie im Zusammenhang mit die-
sem Projekt hat, dem Warmeverbund in Rechnung stellen kann und das laufende Budget
und die kommenden Budgets nicht belastet werden.

Grundsatzlich teilen wir die Meinung der SVP, dass gespart werden muss. Wir finden aber,
dass dieses Projekt es rechtfertigt, dass die Stadt in Vorleistung geht. Nichtsdestotrotz
herrscht in unserer Fraktion nicht nur eitler Sonnenschein. Betreffend der Beteiligungshdhe
mdchten wir zwei Umstande festhalten:

Die vom Stadtrat an verschiedenen Stellen in den Dokumenten betonte Hervorhebung, dass
sie in der Mehrheit ist, soll nicht dartiber hinwegtduschen, dass hinsichtlich aller betriebswirt-
schatftlich und finanziell relevanter Sachverhalte Einstimmigkeit entweder im Verwaltungsrat
oder in der Generalversammlung herrschen muss. Das kann tatsachlich zu unliebsamen
Blockierungen in Zukunft kommen. Wenn man das nicht hatte wollen, und es gibt Griinde,
warum man es nicht hatte wollen — dann hatte man entweder eine klare Mehrheitsbeteili-
gung eingehen mussen oder eine Minderheitsbeteiligung. Diese Diskussion hat im Vorfeld
der Ausschreibung leider politisch nicht stattfinden kénnen. Das ist etwas, was wir von unse-
rer Fraktion klar beméngeln.

Jetzt ist das Parlament einmal mehr mit einer Situation konfrontiert, bei der es praktisch nur
noch Ja oder Nein sagen kann. Wir sind klar der Meinung, wenn das Projekt vom Souveran
abgelehnt wird, dies der Todessstoss des Projekts ist. Man muss sich vor Augen halten, als
man den Partner suchte, dass man einen Kandidaten hatte, ndmlich die E360 und nicht finf,
zehn oder zwanzig. Wenn wir jetzt nach zwei Jahren Planungsarbeit das ganze Projekt um-
stossen und sagen, wir hatten lieber eine Minderheitsbeteiligung, gehen wir davon aus, dass
dann nicht viele andere Parteien Lust haben, sich nochmals auf einen solchen Prozess mit
der Stadt einzulassen, wie es E360 die letzten zwei Jahre gemacht hat. Desweitern muss
man sich auch vor Augen halten, dass verschiedene Grossbeziger, die im Perimeter sind,
auf einen Entscheid warten, ob der Warmeverbund zeitnah realisiert werden kann oder
nicht. Wenn er nicht zeitnah realisiert werden kann, dann ist davon auszugehen, dass min-
destens der eine oder andere Grossbezuger im Perimeter sich fur eine andere Energiever-
sorgung entscheiden muss, was im Nachgang zwangslaufig zu einer schlechteren Rentabili-
tat des Projekts fuhren wird, wenn es dann trotzdem noch umgesetzt werden kann.

Sollte der Souveran den Warmeverbund gutheissen, erwarten wir vom Stadtrat, dass er das
Gremium mit fachlich geeigneten Verwaltungsratinnen und Verwaltungsréaten bestiickt. Das
in diesem Zusammenhang gedausserte Argument, dass es nicht vorgesehen ist, dass die
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Verwaltungsrate vom Energieverbund bezahlt werden kdnnen und wenn man fir einen Ver-
waltungsrat nicht zahlen kann, wird man auch keinen adaquaten Verwaltungsrat finden,
tberzeugt uns nicht. Der Stadt ist es letztendlich freigestellt, aus der Stadtkasse einem ex-
ternen Verwaltungsrat, der die nétigen Qualifikationen mitbringt, ein adaquates Entgelt zu
bezahlen.

Simon Bass, Die Mitte: Wie von meinen Vorrednern schon gesagt wurde, ist das Projekt in
seinem Grundsatz ziemlich unbestritten. Es braucht eine neue nachhaltige Warmeldsung in
Wadenswil. Mit Warmeverbinden haben wir in Wadenswil mehrheitlich gute Erfahrungen
gemacht und kdnnen sogar die vorhandene Infrastruktur ins neue Projekt mit integrieren.
Auch mit dem Partner E360 hat man einen sehr erfahrenen, zukinftigen Miteigentiimer ge-
funden. Der Business Case ist detailliert und gestitzt auf solide Erfahrungswerte von E360.

Was bei dem Geschétft aber als stérend empfunden wird, ist die Art und Weise, wie man uns
Parlamentarierinnen und Parlamentarier informiert und mit einbezogen hat. Ich darf mich an
eine Infoveranstaltung hier in diesem Saal erinnern, wo aus meiner Sicht der Apéro fast
schon wichtiger war als unsere Fragen zu beantworten. Fragen, die durch den zustandigen
Stadtrat nicht konnten oder manchmal auch nicht beantwortet werden wollten. Wir hatten in
der GRPK uber ein 50 Millionen Projekt befinden missen, hatten aber nur die Mdglichkeit,
das Geschaft so wie es vom Stadtrat eingefadelt wurde, entweder zur Annahme zu empfeh-
len oder abzulehnen. Und das, obwohl es mehrere Punkte gab, die man héatte oder vielleicht
gar genauer diskutieren missen. Vor allem, wenn bei einem Geschéft zur Volksabstimmung
kommt, ist es sicher von Vorteil, wenn wir als Legislative und Exekutive zusammen, ge-
schlossen hinter so einem Projekt stehen kénnen. Darum sollte man von Anfang an alle mit
ins Boot holen.

Trotz dem Vorgang glauben wir von der Mitte aber an das Projekt und stimmen deshalb al-
len Mehrheitsantrdgen aus der GRPK zu. Ich danke allen Beteiligten fir Geduld und Zeit, die
wir uns genommen haben, um das Geschéaft moglichst serids zu prifen. Besonderer Dank
geht an Ulrich Reiter, der besonders bei dem Bericht und Antrag sehr viel geleistet hat und
uns mit seiner Expertise durch das Geschaft gefihrt hat.

Ulrich Reiter, Prasident Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission, Griine: Auch
noch die Position der Griinen. Wir unterstiitzen den Antrag von der Mehrheit der GRPK in
Bezug auf die Ausgliederung, wie auch in Bezug auf den Projektierungskredit. Seit Jahren,
und das ist bekannt, fordern wir eine rasche Umsetzung von der Dekarbonisierung der War-
meversorgung in Wadenswil. Bis 2019/2020 sind die Gasanlagen noch geférdert worden,
was wir immer abgelehnt haben. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Dekarbonisierung.
Die Stadt mochte diese jetzt umsetzen mit dem Warmeverbund. Wann man sich umsieht in
anderen Gemeinden rund um den Zirichsee, aber schweizweit, findet die Warmetransfunk-
tion jetzt statt. Jetzt werden die Warmeverbunde gegrindet und aufgebaut. Jetzt suchen die
grossen Kunden Anschlusslésungen fir Warmeverbunde. Wenn wir jetzt zuwarten, dann
brauchen diejenigen, welche jetzt ihre Heizungen ersetzen, alternative, dezentrale Einzello-
sungen, was wir im stadtischen Innerstadtbereich aktuell nicht bieten kdnnen. Wir haben zu
wenig Platz fur Erdwarmesonden, zu wenig Platz fir dezentrale Luftwasserwarmepumpen.
Wir kdnnen die Anforderungen aus diesen Liegenschaften nicht bedienen. Darum ist es
wichtig, dass wir jetzt diesen Schritt machen kdnnen, auch wenn es vielleicht am Anfang fur
die Stadt mit 51 % mehr Vorleistung braucht, wie sich der eine oder andere vielleicht erhofft
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hatte. Das ist ein Gesetz, aber auch ein Gesetz kann man in der Zukunft &ndern. Ich sehe
dies auch im taglichen Arbeitsalltag. Aus diesem Aspekt ist es uns ein Anliegen, dass dieses
Projekt zu fliegen kommt. Es braucht alle. Es braucht nicht nur den Stadtrat. Es braucht den
Gemeinderat, es braucht die Bevdlkerung, es braucht die Personen mit Liegenschaftenbe-
sitz, die mitmachen und hinter diesem Projekt stehen.

Wir haben es von den anderen Kollegen aus den Kommissionen gehort, es besteht die The-
matik, dass wir zu wenig eingebunden wurden in diesen Entscheid. Es gibt in der Schweiz
bekannte Mdglichkeiten wie die Vernehmlassung als gutes Beispiel. Uberall angewendet
und eingesetzt in der parlamentarischen Diskussion. Ich wirde anregen, dass der Stadtrat
dies aufnimmt. Bei grosseren Anliegen, bevor eine Weisung veréffentlicht wird, eine Ver-
nehmlassung zu starten mit den wesentlichen Playern, die informiert und involviert sind.

Stadtrat Werke Jonas Erni: Wir stehen heute an einem Wendepunkt in der Energieversor-
gung unserer Stadt. Wegen der bevorstehenden Herausforderungen durch den Klimawandel
und der Notwendigkeit, unsere Emissionen drastisch zu reduzieren, ist es von entscheiden-
der Bedeutung, dass wir jetzt die richtigen Schritte unternehmen.

Wie wir wissen, tragt der Gebaudebereich in der Schweiz massgeblich zu den CO2-Emissio-
nen bei. Daher ist es unerlasslich, die Warmesysteme in unseren Gebauden auf erneuer-
bare Energiequellen umzustellen. Wadenswil hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Nettonull zu
erreichen. Ein zentraler Bestandteil unserer Energiepolitik ist die Okologisierung der Warme-
versorgung, insbesondere durch die Nutzung erneuerbarer Energien.

Der Zirichsee bietet uns eine nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Méglichkeit, unsere
Gebéaude zu heizen und allenfalls zu kiihlen. Durch die Griindung der Energieverbund Wa-
denswil AG, in Partnerschaft mit der Energie 360 Grad AG, kdnnen wir diese Potenziale op-
timal ausschépfen. Die neu gegrindete Aktiengesellschaft wird nicht nur die Warmeversor-
gung fur unsere stadtischen Immobilien tbernehmen, sondern auch bestehende private fos-
sile Heizsysteme ersetzen und somit einen wesentlichen Beitrag zur CO,-Reduktion leisten.

Die Machbarkeitsstudien bestétigen, dass Seewasser-Energieverbunde sowohl 6kologisch
als auch wirtschatftlich sinnvoll sind. Mit der Realisierung dieser Energieverbunde werden wir
Uber 16'000 Tonnen COzpro Jahr einsparen und damit etwa 25 % der heutigen Emissionen
in Wéadenswil reduzieren. Die Vorteile sind klar: eine saubere Energiequelle, geringere Be-
triebskosten fiir unsere Einwohnerinnen und Einwohner und ein wichtiger Schritt in Richtung
unserer Klimaziele.

Um diese ehrgeizigen Plane in die Tat umzusetzen, sind wir auf externes Know-how und
Kapital angewiesen. Durch die Griindung der EVW und die Partnerschaft mit E360 haben
wir die Moglichkeit, unser Ziel schneller und effizienter zu erreichen. Wir sichern der Stadt
eine Mehrheitsbeteiligung von mindestens 51 % an der AG, was uns die Kontrolle und Ein-
flussnahme auf alle Entscheidungen sichert.
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Die erforderlichen finanziellen Mittel, die im Ausgliederungserlass und dem Rahmenkredit
festgelegt sind, sind eine sinnvolle Investition in die Zukunft unserer Stadt. Durch die Einbin-
dung von E360 profitieren wir von deren Erfahrung und Expertise, wahrend wir gleichzeitig
die Wertschopfung vor Ort fordern.

Ich fasse zusammen: Der geplante Warmeverbund ist:

1.

Okologisch sinnvoll: Der Energieverbund nutzt fir die Warmeerzeugung primar Was-
ser aus dem Zurichsee als nachhaltige Energiequelle. Dies spart grosse Mengen an
fossilen Brennstoffen ein und reduziert die CO»-Emissionen massiv. Dies leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Erreichung unserer stadtischen Energieziele und zur Reduk-
tion der Immissionen wie Larm und Geruch. Die gesamte Stadt profitiert von einer sau-
bereren Umwelt und einer besseren Luftqualitat.

Die Energie aus dem Zurichsee ist lokal, erneuerbar und praktisch unbegrenzt verfig-
bar. Diese Ressource steht uns kostenlos zur Verfligung und starkt unsere Energieun-
abhangigkeit.

Weil der Energieverbund unsere Abhangigkeit von fossilen Brennstoffen und auslandi-
schen Energielieferanten verringert. Dies macht uns resilienter gegentiber globalen
Marktpreisschwankungen und stérkt unsere lokale Energieversorgung, was wiederum
zu stabileren und kalkulierbareren Energiekosten fiihrt.

Wirtschaftlicher Nutzen: Die Investitionen in das Projekt Energieverbund refinanzieren
sich durch den laufenden Betrieb. So entstehen keine steuerlichen Nachteile fur die
Bevdlkerung, wie falschlicherweise erwéhnt wurde. Die Bevolkerung, die langfristig
auch von den erwirtschafteten Uberschiissen profitieren.

Der Bau und Betrieb des Energieverbunds férdern die lokale Wirtschaft, schafft Ar-
beitsplatze und steigert die lokale Wertschopfung langfristig.

Auch ist die zentrale Warmeerzeugung in der Energiezentrale des Verbunds viel effizi-
enter als hunderte Einzel-Wéarmeerzeugungsanlagen.

Sehr viele stadtische Gebaude kénnen an den Energieverbund angeschlossen wer-
den, wodurch kostenintensive Planungen fir alle Einzelobjekte und hohe Investitionen
fir komplexe alternative Losungen erspart bleiben.

Ganz speziell fur Gebaude im Stadtzentrum, wo alternative Heizlésungen schwer um-
setzbar sind aufgrund der hohen Uberbauungsdichte, bietet der Anschluss an den
Energieverbund eine wirtschaftliche, effiziente und nachhaltige Lésung. Dies unter-
stutzt wiederum die Wirtschaftlichkeit des Verbunds.

Durch die massgebliche Beteiligung der Stadt am Energieverbund bleibt die Warme-
versorgung zuverlassig und vertrauensvoll und der Energieverbund tGbernimmt die
Okologisierung der bestehenden Fernwarmenetze der Stadt, was wiederum ékologi-
sche sowie wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

Ich komme zum Fazit: Der innovative Energieverbund ist ein Vorzeigeprojekt, das die Stadt
zu einem Vorbild in Sachen zukunftsgerichteter und nachhaltiger Warmeversorgung macht.
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Ich lade Sie ein, gemeinsam mit uns diesen Schritt in eine nachhaltige und zukunftsorien-
tierte Energieversorgung zu wagen. Lassen Sie uns die Weichen fir eine 6kologisch verant-
wortliche Zukunft stellen und der Bevilkerung von Wéadenswil eine moderne und zuverlas-
sige Warmeversorgung bieten.

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit und Unterstiitzung von diesem wegweisenden Jahr-
hundertprojekt.

Chris Tattersall, SVP: Die langfristige Bewegung weg vom Gas ist angesichts der neuen
kantonalen Gesetzgebung unvermeidlich. Dieses 100 Mio. CHF Projekt ist ein erster Schritt
in diese Richtung. Warmepumpen und -netze, das ist eine etablierte Technologie. Ich habe
selbst eine zu Hause. Drei Erdwarmesonden plus eine Warmepumpe habe ich zu Hause
selbst installiert. Dieses 100 Mio. CHF Projekt entspricht einem Projekt mit einer Zielrendite
von 5 %, was ich als angemessen erachte. Der Projektpartner E360 ist bekannt in der In-
dustrie und besitzt das Know-how und die Kompetenzen dieses Projekt zu fihren. Man kann
also sagen, das Projekt ist sinnvoll, die Zielrendite von 5 % ist mehr oder weniger ok und wir
haben einen verlasslichen Projektpartner. Also wo liegt das Problem?

Das Problem sieht man in unserem Finanzplan auf Seite 7 "Nettoverschuldung". Ich hoffe,
ihr habt das alles gelesen. In der Hochrechnung von diesem Jahr ist geplant, dass die Netto-
schuld von 14.14 Mio. CHF auf 92.5 Mio. CHF im Jahr 2028 steigt. Von 14 Mio. CHF auf 92
Mio. CHF Schulden innerhalb dieser kurzen Zeit. Eine simple Methode, diesen Schuldenan-
stieg zu reduzieren, ist eine Reduktion unseres Anteils in diesem Projekt. Eine Reduktion
z.B. von 51 % auf 20 %. Die Stadt Wadenswil muss diesen Warmeverbund nicht kontrollie-
ren. E360 ist mehr als fahig, dieses Projekt selbst zu planen, zu bauen, zu finanzieren, zu
fihren und Risiken zu managen. Es gibt andere Wéarmenetzprojekte in der Schweiz wie z.B.
in der Stadt Schwyz, die vollumfanglich vom Privatsektor finanziert, gebaut, geplant und ge-
managt wird. Ich habe gehdrt, man will mitreden. Und diese 51 % erlauben es uns, mitzure-
den. Aber ich sehe nicht, was das bringt und wo wir Know-how einbringen kdénnen. Ich sehe
nicht die Kompetenzen bei der Stadt, zuséatzliches Know-how, zusétzliche Wissen hier ein-
zubringen. Und wie vor allem Gemeinderat Hermann gesagt hat, ist es vorgesehen, dass die
Verwaltungsréte nicht entschadigt werden sollen. Der einzige Punkt, welcher wir als Stadtrat
kontrollieren missen, ist die Zielrendite, um zu verstehen, dass unsere Einwohner nicht zu
hohe Energie- und Heizungspreise bezahlen missen. Dies kann man ganz einfach machen,
analog der Stromwirtschaft wie z.B. Swissgrid. Swissgrid hat eine Zielrendite von ungefahr
4 % festgelegt und sorgt so dafir, dass wir als Konsumenten keine tberteuerten Netzkosten
bezahlen mussen. Dies kdnnen wir hier auch zwischen der Stadt Wadenswil und E360 rela-
tiv einfach vereinbaren. Wir kbnnen sagen, dass tber die Zeit dieses Projekts — sagen wir
80 Jahre — die Zielrendite bei 5 % bestehen bleibt. Dann wissen wir, dass die Konsumenten
nicht zu hohe Heizungskosten bezahlen mussen.

Ich habe auch vernommen es sei ok, zusatzliche Schulden zu machen fir Projekte, die ren-
tieren. Ich stimme dem zu, sofern die Stadt in einer komfortablen Finanzposition ist. Das ist
hier nicht der Fall. Und ich stimme zu, dass sobald die Ertrage kommen, diese auch zum
Abbau der Schulden verwendet werden. Aber ich vermute, dass sobald die Ertrage kom-
men, die Debatte um deren Verwendung startet. Und wir werden einige Personen in diesem
Gemeinderat haben, die dieses Geld fir die Soziale Wohlfahrt usw. einsetzen moéchten. Also
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viel Gluck mit der Hoffnung, dass diese Ertrage eines Tages zum Abbau der bestehenden
Schulden eingesetzt werden.

Die Losung ist ganz einfach; wir senken unseren Aktienanteil von 51 % zum Bespiel auf
20 % oder tiefer. Ich pladiere fir die 20 %.

Zum Schluss habe ich noch zwei Korrekturen:

1. Korrektur: Es ist nicht der Fall, dass wir sagen und bestimmen kénnen, dass die Arbeit lo-
kal vergeben werden muss. Jeder, der in dieser Branche arbeitet, weiss, dass jeder Auftrag,
der Uber 150'000 Franken liegt, eine WTO-Ausschreibung braucht. Diese Ausschreibung
geht auf die simap-Webseite, welche jede Baufirma einsehen kann von hier bis Kanton Lu-
zern und weiter. Das kdnnen wir nicht bestimmen.

2. Korrektur: Dieser Warmeverbund ist nicht einfach voll erneuerbar. Die Warmepumpen
brauchen eine grosse Menge an Strom und irgendwoher muss der Strom herkommen. Ich
bin nicht gegen dieses Projekt, aber es geht um Realismus.

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Die Abstimmungsordnung (Art. 87 GVGR) sieht
vor, dass Anderungsantrage wie Punkt 6 "Beschrankung der Beteiligung fiir den Warmever-
bund auf 20 %" vor dem Hauptantrag zur Abstimmung gebracht werden. Bei den Antragen
Nr. 4 "Genehmigung Projektierungskredit in der Hohe von CHF 1'000'000" handelt es sich
um einen Erganzungsantrag. Ebenfalls bei Punkt 5 "Einsicht in die jahrlichen Revisionsbe-
richte durch den Gemeinderat". Diese werden ebenfalls vor dem Hauptantrag zur Abstim-
mung gebracht. Die Abstimmungsreihenfolge — wie auch die der Wortmeldungen — sieht wie
folgt aus:

Nr. 6 Beteiligung fur den Warmeverbund auf 20 % beschrénken
Nr. 4 Genehmigung Projektierungskredit im Umfang von CHF 1'000'000
Nr. 5 Einsicht in die jahrlichen Revisionsberichte durch den Gemeinderat

Nr. 1-X Schlussantrag: Abstimmung tber samtliche Antrage

Im Zusammenhang mit dem Antrag Nr. 4 zur Genehmigung eines Projektierungskredits im
Umfang von CHF 1'000'000 gibt es noch einen Ablehnungsantrag einer Minderheit der
GRPK. Da der Antrag der Minderheit nebst der Ablehnung keine zusatzlichen Forderungen
enthalt und somit kein Anderungsantrag darstellt, ist dieser obsolet, das heisst, er erfolgt
Uber die Abstimmung des Mehrheitsantrags Nr. 4. Und auch die Wortmeldungen kdnnen
dort angebracht werden.

(Auf Nachfrage des Gemeinderatspréasidenten gibt es gegen das Vorgehen keine Ein-
wénde.)

Antrag 6 Beteiligung fir den Warmeverbund auf 20 % beschranken

Eine Minderheit der GRPK beantragt:
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Die Beteiligung fur den Warmeverbund auf 20 % zu beschranken und alle daftr notwendi-
gen Anderungen vorzunehmen. Jegliche Kosten und Ressourcen sind entsprechend anzu-
passen.

Begriindung des Antrags
André Zurrer, SVP: Wir verzichten. Haben schon alles gesagt.

Stadtrat Werke Jonas Erni: Der Stadtrat empfiehlt warmstens den Antrag abzulehnen, da
wie richtigerweise gesagt wurde, auch vom FDP-Sprecher, dies einen Projektstopp zur
Folge hatte. Dies wiirde das Projekt um mindestens ein Jahr verzdgern, was gravierende
Konsequenzen mit sich ziehen wirde. Diverse Bauherrinnen und Bauherren sind jetzt daran
ihre Energieplanung vorzunehmen und diverse Ankerkunden wirden wegfallen, was eine
massive Verschlechterung der Rentabilitat von diesem Warmeverbund bedeuten wiirde.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine weiteren Antrage.)

Abstimmung tber Antrag 6

Der Rat lehnt den Antrag mehrheitlich ab.

Antrag 4 Genehmigung Projektierungskredit im Umfang von CHF 1'000'000
Die mehrheitliche GRPK beantragt zusatzlich

Einen Projektierungskredit im Umfang von CHF 1'000°000 zu genehmigen, welcher aus-
schliesslich fur die weitere Projektentwicklung des Energieverbunds Wadenswil eingesetzt
werden kann. Bei Realisierung des Energieverbunds Wadenswil werden die Projektierungs-
kosten an die Energieverbund Wadenswil AG weiterverrechnet. Der Stadtrat ist flr die Kon-
trolle und zweckmassige Verwendung des Projektkredits verantwortlich.

Begrindung des Minderheitsantrags

Bruno Cogliati, SVP: Willkommen im Casino Untermoosen. Zu dieser Begrissung habe ich
mich veranlasst gefiihlt, wo ich im Bericht und Antrag von der GRPK den Antrag Ziffer 4 ge-
lesen habe. Darin lasst die mehrheitliche GRPK verlauten, dass sie zusatzlich zu den Antra-
gen vom Stadtrat noch einen Projektierungskredit von 1 Mio. CHF genehmigen lassen
mdchte. Wenigstens weist die GRPK unter Punkt 3. vom Bericht und Antrag zu der Weisung
19 darauf hin, dass bei Ablehnung von der Vorlage an der Urne diese aus Steuergeldern fi-
nanzierte Million als Verlust zu verbuchen ist. Geschatzte Mitglieder des Gemeinderats, mit
diesem Antrag und der allfalligen Genehmigung dieses Kredits begeben wir uns alle in die
Kreise der Zocker. Aber natirlich verzocken wir nicht unser Geld, sondern das Geld der Wa-
denswiler Steuerzahler, die zu diesem Kredit not abene nicht einmal eine Mitbestimmungs-
madglichkeit hat.
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Anlasslich der Budgetdebatte, die in guter Monatsfrist stattfindet, diskutieren wir dann da im
Rat wieder dartiber, dass es der Stadtrat nicht schafft, das strukturelle Defizit auf ein ver-
nunftiges Finanz-Mass herunterzubringen. Dieser Antrag von der GRPK zeugt davon, dass
das Vorgehen von der Stadt bei diesem Geschaft meines Erachtens als dilettantisch be-
zeichnet werden muss und wiederholt das Problem, dass der Rat mit einer Vorlage des
Stadtrats von Anfang an mit dem Rucken zur Wand steht. Es kommt bald so weit, dass der
Ratsweibel fur die Ratssitzungen anstatt der Mikrofone einen Roulettetisch aufstellen muss.

Die einstimmige SVP-Fraktion lehnt den Antrag fur einen Zusatzkredit von 1 Mio. CHF ab.
Dazu stelle ich den Antrag, dass bei diesem Antrag unter Namesaufruf abgestimmt wird.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es zum Antrag keine
weiteren Wortmeldungen.)

Abstimmung tber den Antrag von Bruno Cogliati betreffend
Namensaufruf

Dem Antrag wird mit 14 Stimmen zugestimmt.

Beat Luthi, FDP: Ich mdchte einen kleinen Punkt berichtigen. Das strukturelle Defizit hat mit
dieser 1 Mio. CHF nichts zu tun. Diese Million ist keine Ausgabe, sondern eine Investition.
Ich bin auch nicht besonders happy, wie es zu dieser Million gekommen ist, das mdchte ich
hier auch erwahnen. Aber es hat mit dem strukturellen Defizit nichts zu tun.

Simon Bass, Die Mitte: Wenn ich mich richtig erinnere an die Debatte in der GRPK, dann
war das kein Antrag oder keine ldee der GRPK mit dieser Million, sondern urspriinglich ist
der Stadtrat auf uns zugekommen und wollte die Million noch drin haben in diesem Antrag
damit es formlich korrekt ist. Vielleicht kann der zusténdige Stadtrat diesbeztiglich nochmals
Stellung nehmen.

Stadtrat Werke Jonas Erni: Ja das ist korrekt. Weil wir gewisse Verzégerung im Projekt
hatten durch die langeren Abklarungen und auch die Vorlegung in der Kommission, ist der
entsprechende Projektierungskredit, welcher urspriinglich vom Stadtrat gesprochen ist,
demnéchst ausgeschopft. Fir die weiteren Arbeiten, damit es keinen Unterbruch gibt bis zur
Volksabstimmung, brauchen wir die Freigabe fir diese zusatzlichen Mittel.

Ulrich Reiter, Prasident Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission, Grine: Ich
bin nicht ganz einverstanden mit der Beurteilung, dass dies hier ein Casino sein soll. Es geht
um ein Generationenprojekt, es geht um Vorinvestitionen in ein Projekt, in welchem wir als
Gemeinderat zu einer Entscheidung kommen mussen. Man kann das Projekt unterstiitzen,
man kann es auch ablehnen, da ist jeder Gemeinderat frei. Ich denke aber, gerade weil es in
jedem Projekt Vorarbeiten braucht, die finanziert werden muissen, ist es immer ein Risiko. In
diesem Fall bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich habe auch kein Problem damit, mit
meinen Namen dafir hinzustehen. Gerade weil es darum geht, ein Generationenprojekt zu
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finanzieren und in diesem Zusammenhang auch die Vorleistungen auf sich genommen wer-
den mussen. Wenn wir das nicht machen, haben wir kiinftig immer Schwierigkeiten, Partner
in diese Richtung zu finden, um solche Projekte zu realisieren. Ich stehe hinter diesem Pro-
jekt und deshalb unterstitze ich den Antrag der GRPK.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine weiteren Antrage.)

Abstimmung unter Namensaufruf Gber den Antrag von Bruno Cogliati

Bachmann Severin, Griine Ja
Baer Charlotte, SVP Nein
Bass Simon, Die Mitte Ja
Bislin Martin, Die Mitte Ja
Brunner Carmen, Gruine Ja
Cogliati Bruno, SVP Nein
Fuchs Werner, GLP Ja
Gall Ursula, Die Mitte Ja
Gwerder-Fegble Alexandra, BFPW Ja
Gysler Andreas, FDP Ja
Hermann Roman, FDP Ja
Hitz Roland, SVP Nein
Hohener Patrick, Grine Ja
Huber Peter, SP Ja
Jager Joélle, SP Ja
Kronauer Marco, SVP Nein
Koch Thomas, FDP Ja
Lathi Beat, FDP Ja
Mahler Christoph, EVP Ja
Martinelli Corinna, SP Ja
Neumayr René, SP Ja
Rasper Nicolas, SVP Nein
Reiter Ulrich, Griine Ja
Reust Patrick, SP Ja
Rusterholz Marlies, SVP Nein
Schafflitzel Roman, FDP Ja
Schroedter Clemens, GLP Ja
Signer Karin, SP Ja
Taddei Nicolo, FDP Ja
Tanner Imfeld Monika, GLP Ja
Tattersall Chris, SVP Nein
Utiger Joél, Die Mitte Ja
Wehrli Samuel, Griine Ja

Zurrer André, SVP Nein
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Abstimmung tber Antrag 4 (unter Namensaufruf)

Der Rat stimmt dem Antrag mit 26:8 Stimmen zu.

Antrag 5 Einsicht in die jahrlichen Revisionsberichte durch den Gemeinderat
Die einstimmige GRPK beantragt zuséatzlich

Der Stadtrat, als bestimmende Eigentiimervertreterin stellt sicher, dass die GRPK des Ge-
meinderats Wadenswil nach Umsetzung des Energieverbunds Wadenswil AG Einsicht in die
jahrlichen Revisionsberichte sowie Geschaftsberichte des Energieverbunds Wadenswil er-
halt.

Begrindung des Antrags

Ulrich Reiter, Prasident Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission, Griine: Ich
mochte nochmals den Hintergrund erlautern. Es geht darum, dass auch zukiinftig mit Beteili-
gungen der Stadt, bei welcher mehr wie 50 % Aktienkapital besitzen, als GRPK Einsicht in
diese Berichte haben moéchten. Es zeigt in diesen Berichten jeweils auf, wo die Schwierig-
keiten stecken und wir damit ein gewisses Mass an Aufsicht aufrechterhalten kénnen.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine weiteren Antrage.)

Abstimmung Uber Antrag 5

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Nun haben wir Gber samtliche Antrage abge-
stimmt.

Schlussantrag der Geschafts- und Rechnungsprifungskommission

1. Die Verordnung tber die Energieverbund Wadenswil AG (Ausgliederungserlass) wird
angenommen.
Der Antrag 2 des Stadtrates entféllt, da der Gberarbeitete Ausgliederungserlass auch
die Kreditgenehmigung tber max. CHF 45. Mio. umfasst und der Ausgliederungser-
lass daher allein die rechtliche Grundlage der Ausgliederung bildet.

2. Die im Verwaltungsvermogen stehenden Warmeverbunde Untermosen, Eidmatt und
Rietliau werden unter der Bedingung in das Finanzvermdgen uUberfihrt, dass Ziff. 1
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dieses Beschlusses von den Stimmberechtigten angenommen wird und die Stadt Wa-
denswil diese Warmeverbunde in die Energieverbund Wadenswil AG einbringt. Der
Stadtrat ist fur den Vollzug zustandig.

3. Die Spezialfinanzierungskonten der Warmeverbunde Untermosen und Eidmatt werden
aufgehoben unter der Bedingung, dass Ziff. 1 dieses Beschlusses von den Stimmbe-
rechtigten angenommen wird und die Stadt Wadenswil die Warmeverbunde in die
Energieverbund Wadenswil AG einbringt. Ein allfalliger Uberschuss fliesst in den allge-
meinen Gemeindehaushalt. Der Stadtrat ist fur den Vollzug zustandig.

4.  Einen Projektierungskredit im Umfang von CHF 1'000°000 zu genehmigen, welcher
ausschliesslich fur die weitere Projektentwicklung des Energieverbunds Wadenswil
eingesetzt werden kann. Bei Realisierung des Energieverbunds Wadenswil werden
die Projektierungskosten an die Energieverbund Wadenswil AG weiterverrechnet. Der
Stadtrat ist fur die Kontrolle und zweckmassige Verwendung des Projektkredits verant-
wortlich.

5.  Der Stadtrat, als bestimmende Eigentimervertreterin stellt sicher, dass die GRPK des
Gemeinderat Wadenswil nach Umsetzung des Energieverbunds Wadenswil AG Ein-
sicht in die jahrlichen Revisionsberichte sowie Geschéftsberichte des Energieverbunds
Wadenswil erhalt.

Schlussabstimmung (mit Stimmenzahlern)

Der Rat stimmt der Weisung 19 mit 27:7 Stimmen zu.

054
7. Beschlussantrag zur Einsetzung einer PUK Frohmatt; Rickzug

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Der Antrag zu einer PUK kam als Beschlussan-
trag von der Geschéftsleitung in den Gemeinderat. Gemass Gemeinderatsprotokoll vom 21.
Mérz 2022 wurde der Beschlussantrag auf die kommende Sitzung verschoben. Bis heute
wurde er jedoch nicht mehr im Rat behandelt und ist deshalb immer noch hangig.

Inzwischen liegt von der GRPK ein Bericht zur Untersuchung der Frohmatt und die méglichen
Folgen aus den Untersuchungen vor. Im Bericht wird erwahnt, dass die einstimmige GRPK
den Antrag auf eine PUK zurtickzieht.

Ulrich Reiter, Prasident Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission, Griine: Es
war unklar, wie wir dieses Geschéaft angehen, da man im Gemeinderat nicht einfach so tber
ein Geschaft diskutieren kann.

In der GRPK sind wir vor genau drei Jahren, am 4. November 2021, das erste Mal tiber die
Vorkommnisse in der Frohmatt informiert worden. Im Sommer 2021 wurde der Geschéfts-
fUhrer kurzfristig verhaftet und freigestellt beztglich der Vorfalle von Unterschlagungen in
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der Frohmatt und der Familienausgleichskasse. In den vergangenen Monaten hat die GRPK
ihre Arbeiten zur Analyse der Vorkommnisse in der Frohmatt abgeschlossen und mégliche
Verbesserungen der Kontrollmechanismen und Organisation ausgearbeitet. Die Ergebnisse
dieser Arbeiten finden Sie detailliert im Bericht, welcher als Basis fur den heute zu verhan-
delnden Antrag dienen soll.

Im ersten Teil fasst dieser Bericht die Vorgange in der Frohmatt kurz zusammen und ordnet
die weiteren Schritte chronologisch ein, welche zum urspringlichen Antrag der GRPK zu
Handen der GL des Gemeinderats geflhrt haben, eine PUK einzusetzen und die Unregel-
massigkeiten des friiheren Leiters Frohmatt zu untersuchen. In einer spannenden Gemein-
deratssitzung im Frihling 2022, damals noch im Kirchengemeindehaus, ist dann der Vor-
schlag von Stadtrat Philipp Kutter gekommen, anstatt einer PUK, eine externe Administra-
tivuntersuchung durchzufihren. Mit der Durchflihrung einer externen Administrativuntersu-
chung, deren Ergebnisse im zweiten Teil des Berichts aus Sicht der GRPK zusammenge-
fasst und von der Kommission eingeordnet werden, wurden die wesentlichen Grundlagen
ermittelt, welche die GRPK dazu veranlassen, den noch hangigen Antrag zur PUK zurlickzu-
ziehen. Das Vorlegen des Berichts und der Rickzug des PUK-Antrags allein ist aber nicht
ausreichend, die Lehren aus den Vorkommnissen zu ziehen. Daher hat die GRPK im dritten
Teil des Berichts Empfehlungen und Prufvorschlage zu Handen des Stadtrats und auch des
Gemeinderats ausgearbeitet, welche darauf abzielen, die Organisation und Kontrolle der
Verwaltung durch den Stadt- und Gemeinderat weiter zu verbessern, um mdégliche weitere
Falle kinftig zu vermeiden. Das bedeutet, die wichtige Arbeit, insbesondere fir den Gemein-
derat, fangt erst an.

Bei den Verbesserungsvorschlagen handelt es sich um kurz-, mittel- und langfristige Mass-
nahmen, welche teilweise eine Anpassung der Geschaftsordnung des Gemeinderats bendti-
gen. Die Vorschlage sollen in den Raten diskutiert werden und in mehrheitsfahige Anpas-
sungen minden. Klar ist, dass ein status-quo keine Option ist und es am Gemeinderat liegt,
entsprechende Massnahmen zur Umsetzung zu bringen. Wie im Bericht festgehalten, ist
aber auch der Stadtrat aufgefordert, Massnahmen konsequenter und schneller umzusetzen.
Insbesondere diese, die er fir sich selber analysiert hat.

Ein Aufrechterhalten der Forderung nach einer PUK ist aber aus derzeitiger Perspektive
nicht angebracht, daher kommt die GRPK einstimmig zum Schluss, den Antrag an die GL zu
richten, den noch hangigen PUK-Antrag zurtickzuziehen.

Beat Luthi, FDP: Wir von der FDP/BFPW-Fraktion unterstitzen den Rickzug des PUK-AN-
trags. Ich unterstiitze die wesentlichen Ausfiihrungen von Ulrich Reiter, mdchte aber noch
Folgende zwei Punkte erganzen:

Das eine ist, dass der Gemeinderat in der nachsten Zeit einige Aufgaben ldsen muss. Un-
sere Hoffnung ist natdrlich, dass der Stadtrat die Punkte, die an ihn gerichtet sind, auch ef-
fektiv umsetzt und es nicht bei noblen Absichten bleibt, sondern Taten folgen.

Der zweite Punkt: Zur Art der Untersuchung mochte ich sagen, dass es unsere Hoffnung ist,
dass in Zukunft der Rat etwas besonnener reagiert als damals bei der denkwirdigen Sitzung
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im Marz 2022, als alle Fraktionen, ausser der FDP, eine PUK forderten nach dem Betrugs-
vorfall.

Wenn wir jetzt die Komplexitat der Untersuchungen und Abklarungen sehen, mit welcher
Rechtsanwalt Poledna, welcher mit der Durchfihrung der Administrativuntersuchung beauf-
tragt wurde, konfrontiert war, kann ich nur sagen: Wir kbnnen drei Kreuze an die Decke ma-
chen, dass es an der damaligen Sitzung im Marz 2022 ein paar letzte besonnene Krafte
gab, zu denen ich auch Tom Koch, Pierre Rappazzo und vor allem Philipp Kutter zahle.
Ohne diese Personen und ihre Uberzeugungskraft ware mit tiberwiegender Mehrheit die
Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission beschlossen worden. Eine
PUK ist, das wisst ihr alle, eine Super Bazooka aller parlamentarischen Instrumente. Es ist
eine sehr komplexe Geschichte. Wenn acht oder neun Amateure zusammensitzen und ver-
suchen, eine solche komplexe Untersuchung zu fuhren, wie es Rechtsanwalt Poledna ge-
macht hat, mit so vielen Interviews und so vielen Zusammenhangen, bin ich Uberzeugt, dass
wir heute zuriickschauen wirden auf hunderttausende Franken Aufwand und wahrscheinlich
praktisch keinem zahlbaren Resultat. Wir wirden uns fragen, was uns geritten hat, eine
PUK fir die Art von Vorkommnissen zu fordern.

Ich hoffe, dass unser kollektives Erinnerungsvermégen lange anhalten wird, dass wir in ei-
ner ahnlichen Situation nicht wieder so eine Kurzschlussreaktion beantragen.

Stadtprasident Philipp Kutter: Ich méchte zuerst im Namen des Stadtrats der GRPK herz-
lich danken fir die intensive Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Administrativun-
tersuchung. Und damit verbunden auch, dass sie auch den Austausch mit dem externen Be-
rater RA Poledna gesucht haben. Dies hat der Stadtrat sehr geschatzt und dies wird auch
ausdricklich verdankt.

Die Vorkommnisse sind, wenn wir zuriickdenken, sehr bedauerlich und argerlich. Der Stadt-
rat stimmt mit der GRPK Uberein, dass im Untersuchungsbericht wesentliche Fragen von
der GRPK enthalten und auch beantwortet sind. Und dass wir durch die unabhangige ex-
terne Administrativuntersuchung wichtige Erkenntnisse gewinnen konnten, was ohne nicht
madglich gewesen waére.

Der Stadtrat hat sich mit dem Bericht der GRPK intensiv auseinandergesetzt. Ich werde jetzt
in der Folge auch ein paar Stellungnahmen machen zu Ausserungen der GRPK und wir
werden diese Stellungahme auch verdffentlichen. Damit méchten wir nochmals unterstrei-
chen, dass wir die Vorkommnisse und Schlussfolgerungen — auch von der GRPK — sehr
ernst nehmen.

Zur Einordnung: Die GRPK sagt, die vorgeschlagenen Massnahmen von RA Poledna seien
von hdchster Wichtigkeit, um die Aufsicht und die Kontrolle der Verwaltung sicherzustellen.
Der Stadtrat stimmt dieser Aussage zu. Weiter schreibt die GRPK, dass die Massnahmen
vom Stadtrat keine sichtbaren Ergebnisse liefern, da bisher die vorgesehenen verbesserten
Kontrolimechanismen bisher nicht in den Reglementen integriert worden sind. Dazu kann ich
sagen, dass dies grundsatzlich stimmt. Wir arbeiten an der Uberarbeitung des Reglements.
Es handelt sich hierbei um eine Totalrevision von unserem Geschaftsreglement und Organi-
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sationsstatut. Wir fihren dies in einem neuen Geschéfts- und Verwaltungsreglement zusam-
men. Der Erlass steht kurz vor der Finalisierung und Ziel ist es, dass wir darin Controlling,
Zahlungsfreigabe, Beleg-Visierung inkl. Prifungsgrundsatze verankern.

Die GRPK moniert, dass der vorgesehene Austausch zwischen den Abteilungen nicht statt-
findet. Hier méchte ich sagen, dass der Austausch im Rahmen der Mdglichkeiten stattfindet.
Zum Beispiel wird im November 2024 eine interne Schulung stattfinden zum 6ffentlichen
Personalrecht und insbesondere zu den stadtischen Regeln zu allen drei Personaldiensten,
d.h. Stadtverwaltung, Primarschule und Alterszentrum Frohmatt.

Weiter moniert die GRPK, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass die Massnahmen wegen
der geplanten Ausgliederung nicht mit Nachdruck umgesetzt werden. Aus Sicht des Stadt-
rats werden wir nichts verzégern, fir den Fall, dass es zu einer Ausgliederung kommen
sollte. Wir wissen Stand heute nicht, ob es zu dieser Ausgliederung kommen wird, deshalb
ist es fur uns kein Faktor.

Die GRPK formuliert weiter ndchste Schritte und Empfehlungen in Richtung Stadtrat, dass
finden wir gut. Ich mochte hier noch zu einzelnen Punkten ein paar Erwahnungen machen:
Die GRPK fordert den Stadtrat auf, bei Beteiligungen mit einem Wert von Uber 10 Mio. Fran-
ken sicherzustellen, dass die GRPK unaufgefordert Jahresabschliisse und Revisionsbericht
erhalt. Bei Mehrheitsbeteiligung, insbesondere bei Ausgliederungen von Aufgaben und Ab-
teilungen in selbstandige Einheiten, wo die Stadt mind. 50 % der Anteile halt, soll die GRPK
in der Revisionsbesprechung dabei sein kénnen.

Es gibt zwei Arten von selbstandigen Einheiten. Einmal die Ausgliederung, wie wir sie heute
Abend diskutieren beim Beispiel Alterszentrum Frohmatt. Dort werden die Einsichts- und
Mitwirkungsrechte vom Parlament in Erlassen spezifisch geregelt. Und dann gibt es noch
Beziehungen mit dritten im Rahmen des Privatrechts. Inwiefern wir dort den Forderungen
der GRPK nachkommen kénnen, klaren wir noch ab.

Weiter wiinscht die GRPK, dass keine externen Firmen innerhalb der Verwaltung gefuhrt
werden sollen, ausser es wird vom Gesamtstadtrat bewilligt und in einem Beschluss festge-
halten. Dazu kann ich festhalten, dass wir zurzeit keine externen Firmen innerhalb der Ver-
waltung fihren, und es gibt aus der Sicht des Stadtrats keine Veranlassung dazu.

Weiter wird gewiinscht, dass Kadervertrage beinhalten sollen, dass sie bei Tatigkeiten aus-
serhalb der Verwaltung die Zustimmung des Stadtrats benétigen. Diesbeziiglich kann ich auf
unser aktuelles Personal- und Besoldungsstatut verweisen. In Art. 54 wird diesem Anliegen
Rechnung getragen.

Weiter wiinscht die GRPK, dass Personen, die im Rahmen dieser Befragung von RA
Poledna nicht zugestimmt/beteiligt haben, sollen bei einer Wiederanstellung in der Stadtver-
waltung besonders gepruft werden. Hier kann vorausgeschickt werden, dass sich nur ganz
wenige nicht beteiligt haben. Die Teilnahme war freiwillig. Wir gehen davon aus, dass diese
Wiedereinstellungen sehr selten vorkommen, und wirde dies passieren, wéare dies aus Sicht
des Stadtrats sicher ein Hinderungsgrund. Man muss dennoch darauf hinweisen, dass man
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nie zu 100 % in alle Zukunft hinaus sicherstellen kann, dass man sich dann auch noch daran
erinnern kann.

Die GRPK bemangelt weiter, dass der Prozess der Geschaftsiibergabe zwischen der politi-
schen Mandatstrager fehlt und wenn sie das Ressort wechseln oder aus dem Amt scheiden.
Dieses Thema haben wir aufgenommen und der Stadtrat wird sich Gedanken machen beim
Start in die neue Legislatur, wo es zu Veranderungen kommt, wie es besser gemacht wer-
den kann. Wir mdchten dennoch darauf hinweisen, dass in fachlichen Belangen grundsétz-
lich die Verwaltung daflr da ist und dass sie auch den Erhalt und den Transfer des Wissens
sicherstellt. Die politischen Entscheidungstrager, also die Stadtratinnen und Stadtrate sind
fiir die politische Wiirdigung der Projekte zustandig. Und hier gibt es eine Ubergabe zwi-
schen den scheidenden und den neuen Ratsmitgliedern. Von einem Ubergabeprotokoll, wie
es gewlnscht worden ist, sehen wir eher ab. Und im konkreten Fall missen wir festhalten,
dies hatte nicht geholfen, weil niemand der Stadtratsmitglieder Giberhaupt etwas von diesen
Vorkommnissen geahnt hat. Dies geht auch aus dem Untersuchungsbericht hervor.

Die GRPK stellte noch die Frage, ob bei der Uberarbeitung der Organisation nicht darauf ge-
achtet werden soll, dass der Stadtrat eher als Verwaltungsrat agiert und sich aus den opera-
tiven Tatigkeiten noch starker zurtickziehen soll. Die Diskussion haben wir bei der Erarbei-
tung von dem bereits erwéahnten Geschafts- und Verwaltungsreglement gefihrt und der
Stadtrat hat sich bewusst dagegen entschieden. Wir sind der Meinung, dass die Bevélke-
rung andere Erwartungen hat an den Stadtrat, als dass wir nobel zurtickhaltend als Verwal-
tungsrat agieren. Neben der strategischen und operativen Ebene gibt es ebenfalls noch eine
Politische und wir méchten diesen Anliegen Rechnung tragen. Besonders wichtig in diesem
Zusammenhang sind auch die Kontakte mit der Bevdlkerung und diesbezlglich sollten wir
Uber die konkreten Tatigkeiten und Projekte Bescheid wissen.

Zu guter Letzt regt die GRPK an, dass die Umsetzung von Global-Budgets in allen Abteilun-
gen geprift werden soll. Diesen Auftrag nehmen wir gerne entgegen. Wir weisen noch da-
rauf hin, dass es vor kurzem zum gleichen Thema aus der GRPK unterschiedliche Signale
gegeben hat. Nicht alle hatten Freude an der FLAG, sollte es jedoch die Meinung der GRPK
sein, nehmen wir dieses Thema gerne auf.

Zum Schluss danke ich im Namen des Stadtrats der GRPK ganz herzlich fir die grosse Ar-
beit, die sie geleistet hat. Auch fur die Zusammenarbeit bei diesem anspruchsvollen Projekt
und danken dafir, dass sie beantragen, den Antrag auf eine PUK zurlickzuziehen.

Patrick Hohener, Grine: Ich méchte mich kurz auf die Aussagen von Beat Liithi beziehen.
Von wegen nicht die grosse Bazooka auspacken, das hat fir mich alles etwas nach Vernied-
lichung geklungen. Ich bin der Meinung, dass war ein grosser Skandal, der hier passiert ist.
Und hoffentlich auch etwas Einmaliges. Ich finde es etwas vermessen, denn es war doch
eine ziemlich schlimme Sache. Ob wir eine PUK hétten stemmen kdnnen, kann ich nicht be-
urteilen. Es ist wahrscheinlich wirklich eine grosse Sache. Aber nur problemlos verlief es
auch nicht und nun sind wir, wo wir sind, die drei Jahre sind vorbei und es ist erledigt. Wir
mussten sehr lange auf den Bericht warten und von gewissen Personen haben wir keine In-
formationen bekommen. Wir hatten aber auch keinen Hebel, mit welchem wir gewisse Leute
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verpflichten konnten, sich zu stellen. Ob sie dann wirklich etwas gesagt hatten, ist die an-
dere Frage. Aber grundsatzlich hatten wir eine zahmere Waffe, wo ich durchaus der Mei-
nung bin, da hatten wir mehr Hebelwirkung, mehr Handhabung erzielen kénnen. Wir hatten
diesen Leuten eher auf den Zahn flhlen kénnen, was wirklich passiert ist, ohne dass sie
sich hatten entziehen kdnnen, wenn sie das gewollt hatten. Also ein kleineres Problem war
es nicht, es war meiner Meinungen nach ein grosser Skandal. Somit war die PUK keines-
wegs eine unbesonnene Forderung, sondern eine aus meiner Sicht damals absolut berech-
tigte Forderung.

Antrag Rickzug/Ablehnung

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Der Beschlussantrag zur Einsetzung einer PUK Frohmatt wird zuriickgezogen bzw.
abgelehnt.

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper:

Ordnungsantrag Geschéftsleitung:
Das Traktandum 16 (Einbirgerungsgeschéfte) soll vorgezogen und als nachstes behandelt
werden. Anschliessend soll eine 10-minltige Pause eingelegt werden.

Begriindung: Die Zeit ist schon weit fortgeschritten und es gibt auch einbirgerungswillige
Kinder im Publikum. Eine Doppelsitzung ist unserer Meinung nach nicht jedem zuzumuten.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine Gegenantrage und
keine Wortmeldungen.)

Abstimmung Uber Vorziehen Einbilrgerungsgeschafte und anschliessend
10 Minuten Pause

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

** 10 Minuten Pause **

1.1.1
16. 22 Einblrgerungsgeschafte

Severin Bachmann, Préasident Burgerrechtskommission, Griine: Die Burgerrechtskom-
mission hat die vorliegenden Einblrgerungsgesuche sorgféltig geprift und empfiehlt dem
Gemeinderat, den Kandidatinnen und Kandidaten das Wadenswiler Blrgerrecht zu erteilen.
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Abstimmung utber die Einbiirgerungsgesuche

Gegen die von der Blrgerrechtskommission beantragten 27 Einbirgerungen gibt es
keine Wortmeldungen und Gegenantrage. Es wird einzeln Uber die Einbirgerungen ab-
gestimmt und den Kandidatinnen und Kandidaten unter Vorbehalt der Genehmigung
durch Bund und Kanton das Wadenswiler Birgerrecht erteilt.

[Die amtliche Publikation dieser Beschlisse erfolgt aufgrund kantonaler Vorgaben nicht
mehr.]

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Unter Vorbehalt der Genehmigung durch Bund
und Kanton haben Sie mit der Zustimmung durch den Gemeinderat heute Abend das Wa-
denswiler Burgerrecht erworben. Herzliche Gratulation Ihnen allen. Machen Sie doch bitte
Gebrauch von lhren neuen Rechten und beteiligen Sie sich am politischen Geschehen in
Wadenswil. Der Stadtrat fuhrt zwei Mal pro Jahr einen Neubirger- und Neuzuziigeranlass
durch. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie werden in absehbarer Zeit entsprechende
Post erhalten. Die eingebirgerten Personen sollen jetzt kurz nach vorne an den Tisch kom-
men. lhnen wird ein kleines Présent tiberreicht.

4.2.2.1
8.  Weisung 21, vom 8. April 2024, Verselbstandigung Alterszentrum Frohmatt; Aus-
gliederung in eine eigenstandige Aktiengesellschaft

(Auf eine Eintretensdebatte wird verzichtet.)

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Fur die nachfolgenden Beratungen und Be-
schlussfassungen wird vorgeschlagen, gemass der Reihenfolge der Antrage der Sachkom-
mission vorzugehen.

Zu Beginn erfolgt eine Detailberatung Uber die Weisung 21 generell. Dann wird Antrag far
Antrag durchgegangen. Jeder Antrag von der Sachkommission oder von einer Fraktion ist
ein Anderungsantrag, tiber welchen sogleich abgestimmt wird. Wenn dieser Antrag keine

Mehrheit findet, bedeutet dies automatisch Zustimmung zum jeweiligen Antrag des Stadt-
rats.

Gibt es drei oder mehr gleichgeordnete Anderungsantrage, kommt das Cup-System zur An-
wendung. Dieses werde ich dann genauer erklaren, falls es zu einem solchen Fall kommt.

Die Weisung ist dann bereinigt. Zum Schluss erfolgt die Schlussabstimmung

(Auf Nachfrage des Gemeinderatsprasidenten gibt es gegen das Vorgehen keine Ein-
wande.)
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Detailberatung:

Charlotte Baer, Prasidentin Sachkommission, SVP: Auch bei dieser Vorlage beantragt
der Stadtrat die Grindung einer AG fir die Verselbstandigung des Alterszentrums Frohmatt.
Wer nun aber denkt, wenn man zum Energieverbund (EVW) Ja bzw. Nein gesagt habe,
dann misse man sich hier logischerweise gleich verhalten, macht es sich zu einfach. So tri-
vial ist die Sachlage nicht. Es gibt grundlegende Unterschiede:

1. Der Betrieb eines Alterszentrums ist ja offensichtlich nicht vergleichbar mit einem
Energieverbund. Der EVW erflillt keine Grundversorgungspflicht, die Frohmatt hinge-
gen schon: Sie erfullt kraft kantonaler Pflegegesetzgebung den Grundversorgungsauf-
trag fur die stationare Betreuung pflegebedurftiger Menschen in der Stadt Wadenswil.

2. Die kunftige Alterszentrum Frohmatt AG wird als gemeinnitzige AG mit 6ffentlicher
Zwecksetzung konzipiert. Sie gewahrleistet einen Service public in Form von Pflege
und Betreuung alter Menschen.

3. Anders als beim EVW Ubernimmt die Stadt 100 % der Aktien. Das heisst, die Frohmatt
bleibt unverandert im Eigentum der Stadt.

Ich komme zum Organisationskonzept der kinftigen Alterszentrum Frohmatt AG. Die AG ist,
wie erwdhnt, gemeinnitzig. Was das heisst, definiert die kantonale Steuergesetzgebung.
Ziele sind nicht Gewinnstrebigkeit und Kostenminimierung, sondern die Erfullung des Pfle-
geauftrags. Uberschiisse werden im Sinne des Gesellschaftszwecks reinvestiert. Dividen-
den werden keine ausbezahlt. Es gibt auch keinen Bdrsengang oder Takeover. Die Stadt als
100 % Eigentumerin bt die Funktion der GV aus. Wie sie das tut, wird in der Eigentiimer-
strategie festgehalten. Folglich wahlt die Stadt bzw. der Stadtrat den Verwaltungsrat (VR).
Dieser soll als Fachgremium ausgestaltet werden, mit Vertretenden aus Gesundheitswesen,
Pflege, Arzteschaft, aber auch aus Sachverstandigten aus Finanz- und Immobilienwesen.
Der Stadtrat selber entsendet ein Mitglied in den VR. Basis fur die Funktionsausibung sind
die Leistungsvereinbarung und die Eigentiimerstrategie. Der VR wahlt die Geschaftsfihrung
und muss diese auch Uberwachen.

Das Rechtskleid der AG wird in Uber 100 Artikeln im OR detailliert geregelt. Demnach muss
eine Revisionsstelle gewahlt werden, ebenso sind ein Risikomanagement und ein internes
Kontrollsystem IKS einzurichten. Mit diesen Organisationsmassnahmen werden die
Empfehlungen aus dem Poledna-Bericht tiber die Administrativuntersuchung umgesetzt.

Zu den Vorteilen der neuen Organisationsform: Logischerweise ist es vorwiegend der
Stadtrat, der mit der Weisung 21 die Vorteile der Ausgliederung der Frohmatt in eine AG
geltend macht. Es sind dies:

- Kirzere Entscheidungswege durch eine Ausgliederung aus der stadtischen Verwal-
tung.

- Weiter muss die Frohmatt zugiger auf die raschen Veranderungen im Gesund-
heitswesen reagieren kdnnen, damit sie ein zeitgemasses Angebot zur Verfligung
stellen kann.
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- Die Buchhaltung muss nicht mehr doppelt gefiihrt werden, wie jetzt einerseits nach
HRM2 und andererseits nach den Standards von Artiset.

- Das detailliert geregelte Aktienrecht, inkl. umfassender Rechtsprechung und Fach-
literatur bieten die nétige Rechtssicherheit. GV, VR, Geschéftsfilhrung und Revisions-
stelle haben gesetzlich definierte Pflichten und missen zusammenarbeiten und sich
gegenseitig rapportieren und beaufsichtigen, was eine breit abgestitzte Kontrolle und
Aufsicht erméglicht.

- Ein weiterer Grund ist die stark sanierungsbedurftige Infrastruktur, besonders in den
Hausern Berg uns Stollenweid. Als AG kann die Frohmatt schneller und ohne Ruck-
sicht auf Gemeinderat und Urnenabstimmungen handeln.

Damit kann ich gleich Uberleiten zu den Nachteilen, welche im Wesentlichen unter dem
Begriff "Demokratieabbau" subsumiert werden kénnen:

- Weder der Gemeinderat noch die Stimmberechtigten konnen inskinftig tber Vorlagen,
Rechnungen und Budgets zur Frohmatt befinden. Kritische Stimmen behaupten, die
Ausschaltung des unbequemen Gemeinderats oder der Steuerzahlenden seien fur die
Stadt ein Vorteil. Die Sachkommission hat so weit als mdglich Gegensteuer gegeben.
Wir kommen dazu bei den Anderungsantragen 1, 2 und 3.

- Weiter ist die Ausgliederung sowohl fur die Stadt wie auch fur die Steuerzahlenden mit
potenziellen Risiken, sowohl finanzieller wie auch nicht-finanzieller Art verbunden. Ein
griffiges Risikomanagement und IKS kénnen zwar Abhilfe schaffen, bedingen aber,
dass sie auch umgesetzt, angewendet und gelebt werden.

Zur Finanzierung des Ausgliederungsprojekts: Die Finanzierung der Ausgliederung ist
mehrschichtig konstruiert. Ich fasse ganz kurz zusammen und verweise auf die Weisung
und den Bericht und Antrag:

- Das Aktienkapital von 10.5 Mio. CHF wird aus allgemeinen Steuermitteln finanziert,
bleibt aber in der Bilanz der Stadt als Eigenkapital bestehen.

- Fur die Finanzierung der Bauinvestitionen gewéahrt die Stadt der Frohmatt AG ein
Darlehen von 16.5 Mio. CHF.

- Ein weiteres Darlehen von 11 Mio. CHF dient dem Erwerb der bestehenden Liegen-
schaften sowie weiteren Aktiven und Passiven, aber ohne fllissige Mittel.

- Die notwendigen Parzellen werden im Baurecht Ubertragen.

- Schliesslich gewéhrt die Stadt ein Darlehen von 40 Mio. CHF als Sicherheitsgarantie,
wenn die Alterszentrum Frohmatt AG am Kapitalmarkt Geld aufnimmt.

Die maximale Investitionssumme fir die baulichen Massnahmen betragt ca. 65 Mio. CHF
und kann noch auf den effektiven Bedarf an stationaren Pflegeplatzen abgestimmt werden.
Dieser konkrete Bedarf wird erst mit Inkraftsetzung der Pflegeheimliste durch den Kanton
per 1. Januar 2027 feststehen. Die 65 Mio. CHF haben die Funktion einer Kreditlinie. Der
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Stadtrat beabsichtigt nicht, alles auszugeben, sondern wird die benétigten Kredite nach
Bedarf freigeben.

Zu den Auswirkungen der Bewohnenden und Mitarbeitenden: Wichtig sind die Auswirkun-
gen auf die Bewohnenden. Gerade unter betagten und pflegebedirftigen Menschen verur-
sachen solche Umstrukturierungen erhebliche Bedenken und Angste.

- Fur die Bewohnenden ist Kontinuitat garantiert. Samtliche Vertrage werden von der Al-
terszentrum Frohmatt AG unverdndert ibernommen und weitergefihrt. Die Preise
bleiben gleich und fur Erganzungsleistungsbeziehende bezahlbar. Wadenswilerinnen
und Wadenswiler haben nach wie vor Vorrang und auch die freie Arztwahl ist und
bleibt gewahrleistet. Der Ausgliederungsakt hat nicht die Funktion einer Sparmass-
nahme. Es geht nicht darum bei den alten Leuten zu sparen.

- Die Mitarbeitenden werden von der neuen AG bernommen. In der gemeinniitzigen
AG bekommen sie neue privatrechtliche Arbeitsvertrage gemass Obligationenrecht zu
gleichwertigen Bedingungen. Somit werden Anderungskiindigungen ausgeschlossen.
Es gilt eine Besitzstandswahrung von einem Jahr ab Betriebstibergang.

Ich komme zur Debatte in der Sachkommission: Die Sachkommission hat sich in verhaltnis-
massig wenigen, dafur ausgesprochen intensiven Sitzungen sehr kritisch und grindlich mit
der Weisung 21 auseinandergesetzt. Anders ware sie auch nicht in der Lage gewesen, ei-
nen so ausfuhrlichen Bericht zu verfassen. Der Zeitdruck fiir ein so wichtiges Geschaft war,
gediegen gesagt, immens. Dafur funktionierte aber die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat,
namentlich mit Claudia Bihlmann, sehr gut. Samtliche Fragen wurden speditiv beantwortet
und die Kommunikation war immer sichergestellt. Auch erhielt die Sachkommission ungehin-
derten Zugang zu allen einschlagigen Unterlagen.

Ich mdchte an dieser Stelle nicht den nachfolgenden Voten der Sachkommissionsmitglieder
vorgreifen und fasse die Debatten nur kurz zusammen:

- Die Sachkommission blieb gespalten: Wahrend eine Kommissionsmehrheit, teilweise
allerdings erst nach erheblicher Uberzeugungsarbeit, den dargelegten Argumenten
des Stadtrats fur eine Ausgliederung folgen kann, favorisiert die Minderheit einen Ver-
bleib der Frohmatt in der Stadtverwaltung, aber mit optimierten Prozessen, einer fach-
kundigen Fuhrung und einer griffigeren Aufsicht. Die Einbussen bei der demokrati-
schen Mitbestimmung gehen ihr zu weit. Zudem bietet ihrer Ansicht nach die Leis-
tungsvereinbarung zwischen der Stadt und der AG keine geniigende Gewahr zur Ein-
haltung der Gemeinnitzigkeit.

- Die im Bericht und Antrag ausgefiihrten sechs Anderungsantrage der Sachkommis-
sion zeigen aber, dass auch die Kommissionsmehrheit nicht einfach blindlings dem
Stadtrat folgen will. Ich werde mich bei der Debatte zu den einzelnen Antragen noch
melden, sofern nicht andere Kommissionsmitglieder das besser oder grindlicher kon-
nen als ich.

- Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Administrativuntersuchung geméass Poledna-
Bericht stellt die einstimmige Sachkommission schliesslich drei Forderungen auf, wel-
che hauptsachlich die kiinftige Revisionsstelle betreffen. Zusammenfassend geht es
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um eine konsequente Trennung zwischen Revisionsmandat einerseits und Beratungs-
mandat auf der anderen Seite. Weiter ist die Amtsdauer der Revisionsstelle zu be-
grenzen und vor einer Wiederwahl eine angemessene "cooling off"-Periode zu beach-
ten.

Der Berg hat nicht eine Maus, sondern wiederum einen Berg geboren. Und wir haben nun
einen Berg Arbeit los.

Ich danke den Stadtratsmitgliedern Claudia Buhlmann, Christof Wolfer und Daniel Tanner,
ebenso der Frohmatt-Geschéftsfiihrerin Monika Pirovino-Zircher und der Abteilungsleiterin
Gesellschaft, Samira Bahrami, fiir die Unterstiitzung bei der Vorberatung dieser Weisung.
Ein grosser Dank gebuhrt auch den Mitgliedern der Sachkommission. Trotz immensem Zeit-
druck haben wir in engagierten Debatten mit Akribie diese Weisung 21 durchberaten und
meines Erachtens alles fur ein Milizgremium Mdgliche ausgeschéopft. Mir personlich hat es
Spass gemacht, so arbeiten zu kénnen und zumindest ich fiir meinen Teil habe sehr viel
dazu gelernt. Ein weiterer Dank, der auch einmal namentliche Erwédhnung verdient, geht an
unsere Protokollfihrerin Claudia Erdlen, fur die immer gewissenhafte, ausfihrliche und sehr
speditive Festhaltung unserer Debatten.

Thomas Koch, FDP: Zuerst mein Dank an die beiden Stadtrate Claudia Bithimann und
Christof Wolfer sowie selbstverstéandlich an ihre jeweiligen Mitarbeitenden fur ihr Engage-
ment in dieser Sache. Die Sachkommission hat viel Zusatzfragen gestellt, viel zusatzliche
Unterlagen einverlangt. Das Verlangte ist immer sehr schnell geliefert und uns in den Sitzun-
gen jeweils personlich und gut erlautert worden.

Danke auch an die Mitglieder der Sachkommission fur die gefiihrten Diskussionen in dieser
nicht einfachen Vorlage, mit der wir die Weichen der zukunftigen Alterspolitik in Wadenswil

stellen. Dank und Kompliment insbesondere an Charlotte Béar. Der Bericht und Antrag, den

du in knapper Zeit ausgearbeitet hat, darf und muss, einmal mehr, als Meisterwerk bezeich-
net werden. Ich behaupte sogar, der Informationsgehalt ist im Bericht und Antrag héher als

in der Weisung selbst.

Insofern ist es muissig, weiter ins Detail zu gehen. Die FDP/BFPW-Fraktion ist mit den Aus-
fuihrungen im Bericht und Antrag einverstanden und wird die Schlussantrage der Sachkom-
mission unterstitzen.

Am Anfang ist dieses Geschaft in der Fraktion durchaus kontrovers gewesen. Mit der Ver-
selbstéandigung geben wir, die Legislative, unserer Mitwirkung und unseren Einfluss auf die
Fuhrung der Frohmatt zu einem grossen Teil aus der Hand. Aber auch unsere Budgethoheit
wird in dem Bereich wegfallen. Wollen wir das, wollen wir uns unsere eigenen Kompetenzen
als Gemeinderat beschneiden? Wollen wir unsere demokratischen Mitwirkungsrechte ein-
schranken? Das ist die eigentliche Gretchenfrage, welche die Fraktion am Anfang versucht
hat, zu beantworten.

Auf der anderen Seite haben wir missen zur Kenntnis nehmen, dass der Status Quo, die
heutige Situation, nicht wirklich eine tragfahige Lésung darstellt. Wir haben es im Bericht
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und Antrag gehdrt und es ist uns in den Debatten in der Sachkommission auch nachvollzieh-
bar geschildert worden. Angefangen von der Inkompatibilitdt der Buchfiihrungen vom Alters-
zentrum und der Stadt, der Unmdéglichkeit der Stadtverwaltung, einen 24/7-Betrieb zu ge-
wabhrleisten, die langen Entscheidungswegen in der Stadt, die eine effiziente Fihrung eines
Alterszentrums erschweren.

Und, eine effiziente strategische Fuihrung und Kontrolle sind im jetzigen Kontext nicht gesi-
chert. Die Idee, dass ein einziges Stadtratsmitglied, wo allenfalls Uber das notwendige Fach-
wissen nicht verfiigt und auch nicht verfiigen muss, ein Alterszentrum strategisch fuhrt und
auch effizient und umfassend kontrolliert, ist einfach nicht umsetzbar.

Die sorgfaltige Abwagung von diesen beiden Positionen, einerseits Einschrankung des de-
mokratischen Elements, andererseits die Schwachen vom heutigen Zustand, hat bei der
Fraktion zum Schluss gefihrt, der Verselbstandigung zuzustimmen.

Wir mdchten aber, dass die politischen Instanzen dennoch, soweit sinnvoll und méglich, zu-
mindest den Puls fuihlen kann, was die Fiihrung der zukiinftigen Alterszentrum Frohmatt AG
angeht. Sodass, sollte sich die eigenstandige AG nach Ansicht des Gemeinderats in die fal-
sche Richtung bewegen, wir in gewissen Mass Gegensteuer geben kénnen. Darum unter-
stiitzen wir von der Fraktion die diesbeziiglichen Anderungsantrage 1 bis 4 der Sachkom-
mission.

Ich komme nun auf die Anderungsantréage zu sprechen und werde mich nachher nicht mehr
zu Wort melden. Fir uns ist insbesondere zwingend, dass ein Stadtratsmitglied personlich
Einsitz im Verwaltungsrat nimmt (Anderungsantrag 1). Warum im Ausgliederungserlass
Uberhaupt reingeschmuggelt wurde, dass der Stadtrat seine Verantwortung an eine Drittper-
son abdelegieren kdnnen soll, kdnnen wir nicht nachvollziehen. Die Bevolkerung wéhlt den
Stadtrat, damit er Verantwortung Gbernimmt und nicht, damit er seine Verantwortung wegde-
legiert.

Wichtig ist fir uns auch, dass der Gemeinderat die Leistungsvereinbarung pro Legislatur ge-
nehmigen muss (Anderungsantrage 2 und 3). Das gibt uns die Moglichkeit, weiterhin in ge-
wissen Mass an der strategischen Ausrichtung der Alterszentrum Frohmatt AG zumindest
indirekt teilzuhaben, indem wir eine Leistungsvereinbarung, die unseren politischen Vorstel-
lungen zuwiderlauft, zur Verbesserung zuriickweisen kdnnen.

Was sich mit einer Ausgliederung nicht vertragen wirde, ware das Bestreben, sich als Ge-
meinderat auch weiterhin in den operativen Bereich der Frohmatt einzubringen. Da missen
wir schon konsequent sein. Entweder gliedern wir aus, dann Ubertragen wir die operative
Fuhrung mit allen und Wenn und Aber an die neue AG. Oder wir wollen uns weiterhin in die
Fuhrung einmischen, aber dann missen wir die Weisung konsequenterweise ablehnen. Bei-
des geht nicht.

Und um genauso ein "Beides" handelt es sich unseres Erachtens beim Anderungsantrag 6
der Sachkommission. Selbstverstandlich wird heute niemand wollen, die Stollenweid in
Schoénenberg aufzulésen. Aber genauso wenig kann jemand von uns in die Zukunft blicken,
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keiner kann vorhersagen, wie sich der Bedarf an Platzen in einem Altersheim in Schénen-
berg und Hutten in der Zukunft entwickeln wird. Da mussen wir der Geschéftsleitung und
dem Verwaltungsrat der zukiinftigen Aktiengesellschaft schon erlauben, dass sie dann in der
Zukunft eine bedarfsgerechte Planung selbst vornehmen.

Worst case ware, wenn in Zukunft schlicht kein oder nur geringer Bedarf an Altersheimpléat-
zen in Schonenberg/Hutten bestehen wirde, die AG aber dennoch gezwungen ist, ein Al-
tersheim dort hinzustellen, nur, weil wir heute in die Leistungsvereinbarung reinschreiben,
dass ein Angebot im Wadenswiler Berg fur immer und ewig anzustreben ist. Die
FDP/BFPW-Fraktion wird deshalb den Anderungsantrag 6 der Sachkommission ablehnen.

Zum Schluss noch eine Bemerkung. Eine allféallige Vorstellung, dass sich ein Betrugsskan-
dal, wie wir ihn hatten, unter dem neuen Modell nicht wiederholen wird, ware blaudugig. Das
darf nicht Entscheidungskriterium fir eine Ausgliederung sein.

Naturlich wird ein Verwaltungsrat mit mehr Augen naher an der Materie sein als heute ein
einziges Stadtratsmitglied. Aber auch in einer AG kann ein Geschéftsleiter kriminell werden,
allenfalls werden seine Taten schneller aufgedeckt. Und auch bei einer Aktiengesellschaft ist
nicht ausgeschlossen, dass eine Revisionsgesellschaft schlicht versagt.

Patrick Hohener, Grine: Auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle Beteiligten und
ein besonderer Dank an Charlotte fur den, einmal mehr, hervorragenden und umfassenden
Bericht.

Die Weisung 21 ist eine sehr umfassende Weisung, in mehrfacher Hinsicht. Einerseits weil
die Weisung selbst sehr umfassend ist und mehrere zusétzliche Dokumente beinhaltet; aber
auch, weil sie eine tiefgreifende Anderung zum Inhalt hat, namlich wie die Frohmatt in Zu-
kunft organisatorisch aufgestellt sein soll.

In der Sachkommission wurde in mehreren Sitzungen tber die Weisung diskutiert und, wie
nicht anders zu vermuten, wurde - und wird - die Weisung bzw. die Absicht des Stadtrats,
die Frohmatt in eine eigensténdige Aktiengesellschaft mit gemeinnitzigem Zweck zu tber-
fuhren, unterschiedlich beurteilt. Das ist absolut legitim.

Die Grine Fraktion unterstitzt grundsétzlich die geplante Verédnderung. Ein Betrieb, der so
gross ist wie die Frohmatt, dessen Aufgaben keine klassische Behdrdenaufgabe darstellt,
was jedoch nicht bedeutet, dass die 6ffentliche Hand die Aufgabe nicht wahrnehmen kann,
der bezuglich Rechnungslegungsvorschriften andere Standards erfillen muss, sollte eine
Organisationsform haben, welche die notwendige Flexibilitat bietet, sich verandernden Rah-
men- und Marktbedingungen anzupassen.

Letztlich bleibt die Frohmatt auch als Aktiengesellschaft zu 100 % im Besitz der Stadt. Als
Alleinaktionarin kann die Stadt darum auch in Zukunft via Verwaltungsrat die Ausrichtung
der Frohmatt (mit-)bestimmen. Jedoch werden die Geschicke in Zukunft nicht mehr aus-
schliesslich durch politische Amtstrager oder Amtstragerinnen bestimmt, sondern durch ei-
nen hoffentlich fachlich breit abgestitzten Verwaltungsrat und einer hoffentlich ebenfalls
kompetenten Geschéftsleitung.
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Die Aufarbeitung bzw. die Resultate aus der Administrativuntersuchung missen Eingang fin-
den. Die sogenannte Good-Governance muss zwingend sichergestellt werden. Eine Vermi-
schung von Beratungs- und Revisionsmandaten darf es nicht bzw. nie mehr geben. Auch
weitere Einschrénkungen, wie sie im Punkt 8 des Berichts und Antrags ausgefuhrt sind, sol-
len umgesetzt werden.

Ebenfalls erachten wir es als wichtig, dass der Stadtrat das Verwaltungsratsmandat, sprich
die Verantwortung, nicht delegieren kann (Antrag 1 der Sachkommission). Auch die Antrage
2 bis 5 der Sachkommission betreffen wichtige Ergdnzungen bzw. Prazisierungen, welche
wir unterstitzen.

Fur den Antrag 6 der Sachkommission (Angebot fir die Bevolkerung im Wadenswiler Berg)
habe ich aus emotionaler Sicht Verstandnis. Aber aus rationaler Sicht schrankt dieser An-
trag die neue Gesellschaft meines Erachtens zu stark ein, weil er bereits die operative Aus-
richtung tangiert. Das haben wir von Tom vorhin gehort. Wir kénnen zum heutigen Zeitpunkt
nicht abschétzen, wie sich die Zukunft des Alterswesens entwickelt. Aus diesem Grund bin
ich personlich der Meinung, dass solche Formulierungen nicht angebracht sind und hinein-
gehoren.

Patrick Reust, SP: Die Uberwiegende Mehrheit der SP/EVP-Fraktion ist gegen die Ausglie-
derung der Frohmatt. Ich dussere mich fur diese Mehrheit in meiner Fraktion und fiir die
Minderheit in der Sachkommission.

Wir untersttitzen alle Antrage von der Sachkommission, weil sie die Weisung in unserem
Sinne verbessern. Die Ausgliederung der Frohmatt, und damit die Weisung selbst, lehnen
wir aber entschieden ab. Das Alterszentrum erfillt mit der stationaren Versorgung der pfle-
gebedurftigen Einwohnerinnen und Einwohner einen wichtigen Versorgungsauftrag der
Stadt. Diese Leistung kommt vielen der schwéchsten und benachteiligten Menschen unserer
Gesellschaft zugute. Eingriffe in dem Bereich sind entsprechend heikel. Der Verbleib in der
Stadtverwaltung mag fur die Frohmatt vielleicht nicht die einfachste Losung sein. Aber mit
Blick auf die gesamte Stadt Wadenswil Giberwiegen die Vorteile, wenn unser Alters- und
Pflegheim weiterhin eine Abteilung unserer Stadtverwaltung bleibt. Im Weiteren begriinde
ich, wieso das so ist.

Wie sieht es beim Fuhrungs- und Kontroll-Manko aus? Wichtige und griffige Massnahmen
aus dem Poledna-Bericht, wie beispielsweise die zentrale Bezahlung von Rechnungen will
der Stadtrat nicht umsetzten. Dies, obwohl die Massnahmen aus dem Bericht fir die ge-
samte Stadtverwaltung forderlich waren. Das Befremden dariiber kommt im GRPK-Bericht
zum Ausdruck. Stattdessen schlagt der Stadtrat als eigene Massnahme die Verselbstandi-
gung vor, womit sich fur die Frohmatt vermeintlich alle Probleme erledigen sollen.

Eine Ausgliederung lasst sich mit dem Ergebnis aus der Untersuchung nicht begrinden.
Massnahmen fiir eine bessere Kontrolle gédbe es im Poledna-Bericht ausreichend. Und Un-
terstiitzung des Stadtrats mit Know-how im Alters- und Pflegebereich fir eine verbesserte
Fuhrung ware durch eine eigenstandige Kommission moglich. Diese kdnnte erst noch poli-
tisch zusammengesetzt sein, so wie das beispielsweise bei der Schulpflege der Fall ist.
Diese Massnahmen waren gunstiger, viel schonender und mit weit weniger Risiken behaftet
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als eine Auslagerung der gesamten Frohmatt. Aber beim Studium der vielen Unterlagen ent-
stand bei mir der Eindruck, dass die Beibehaltung unseres Alters- und Pflegheims in der
Stadtverwaltung nie wirklich in Betracht gezogen wurde. Vielmehr dient die Untersuchung
zum Betrugsvorfall als Gelegenheit, um die Frohmatt auszugliedern. "Never waste a good
crisis”, sagte schon Churchill.

Der Poledna-Bericht ist wahrlich kein Ruhmesblatt fir die damalige Revisionsstelle. Umso
merkwirdiger mutet es an, dass der Stadtrat ihr danach auch mindestens ein Beratungs-
mandat mit Bezug zur Ausgliederung vergeben hat. Daraus resultierende Unterlagen sind
nicht 6ffentlich, aber ich bin mit verschiedenen Gewichtungen, Bewertungen und Schlussfol-
gerungen nicht einverstanden. Ich frage mich, ob der Stadtrat da von dieser Firma gut bera-
ten war.

Hinzu kommt, dass die Weisung fir meinen Geschmack etwas gar einseitig auf die Nach-
teile der Stadtverwaltung fokussiert und zu wenig anerkennt, wo die Frohmatt von unserer
stadtischen Organisation profitiert.

Statt die Herausforderungen innerhalb der Stadtverwaltung anzugehen, Prozesse und Zu-
standigkeiten zu optimieren und so Losungen fur alle Dienststellen und Teams zu schaffen,
will der Stadtrat die Frohmatt verselbstandigen und hofft, dass eine AG, die es heute noch
gar nicht gibt, dann schon alles besser machen werde. Wir verpassen hier eine Chance, um
die Verwaltung als Ganzes resilienter zu gestalten. Profitieren tut letztendlich nur, wer grad
am lautesten schreit.

Apropos laut schreien: aus den vielen Diskussionen, die ich zur Frohmatt hatte kdnnte der
Eindruck entstehen, dass unsere stadtischen Prozesse zu langsam sind und die Stadtver-
waltung diesen Betrieb nur ungeniigend unterstiitzen kann. Wenn ich aber im Umkehr-
schluss die Erwartungshaltung anschaue, werde ich schon etwas stutzig. Da ist beispiels-
weise die Vorstellung eines 7x24 Stunden IT-Supports. ES mag ja sein, dass ein solcher von
der Stadt nicht gewahrleistet wird. Aber auch die stadtische IT fahrt ihre Server nicht um
17:00 Uhr runter. Und ich habe Zweifel, ob die AG einen Rund-um-die-Uhr Support bei einer
Drittanbieterin einkaufen und finanzieren will. Weiter horte ich, die Einfihrung von neuen IT-
Systemen dauere viel zu lange. Wieso macht man hier nicht einen Piloten fir die Frohmatt
und rollt das System erst in einer zweiten Phase auf die restliche Stadt aus? Von einem sol-
chen Vorgehen wirden gleich alle Abteilungen profitieren. Und wenn eine Entscheidungsfin-
dung wie die Handhabung der Umziehzeit von Pflegenden tber ein Jahr dauert, orte ich da
in erster Linie ein Fuhrungsproblem. Das wére wahrscheinlich l[6sbar und davon kénnten
wiederum alle Dienststellen und Teams profitieren.

Aber die vorliegende Weisung bringt nur Veranderungen fur die Frohmatt. Und schlimmer
noch: mit einer Verselbstandigung gaben wir unsere Mitbestimmung tber die Frohmatt weit-
gehend aus der Hand. Und damit bin ich beim n&chsten grossen Manko dieses Geschatfts.

Mit einer Auslagerung der Frohmatt in eine AG, werden deren Prozesse in erster Linie durch
einen Demokratieabbau beschleunigt. Zwar versuchen wir von der Sachkommission mit un-
seren Antragen 2 bis 6 ein wenig Gegensteuer zu geben. Bei bestimmten Prozessen wére
das Parlament so nicht ganz ausgeschaltet und es gébe ein paar wenige zusatzliche vom
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Parlament beschlossene politische Vorgaben. Selbstverstandlich unterstiitzen wir, also die
Mehrheit der SP/EVP-Fraktion, alle Antrage der Sachkommission. Ganz besonders auch
den Antrag 6, wonach es weiterhin ein Angebot in der station&ren Alters- und Pflegeversor-
gung im Berg geben soll.

Bis jetzt kann der Gemeinderat mittels Rechnung und Budget direkt Einfluss auf die Froh-
matt nehmen, was mit einer Verselbstandigung nicht mehr moglich sein wird. Dem Volk
wirde aber auch die Mitbestimmungsmaglichkeit zu grossen Investitionen an der Urne ge-
nommen. Nur zahlen sollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch. Die Verselbstén-
digung soll schliesslich mit Steuergeld finanziert werden. Und auch fur die zu gewéahrenden
Darlehen und Garantien soll das Volk aufkommen. Insgesamt sprechen wir von 67 Millionen
Franken. Ob und wann die AG die Darlehen zuriickzahlen kdnnte, steht in den Sternen. In
den nachsten 10 bis 15 Jahren ist jedenfalls nicht mit Uberschiissen zu rechnen, wenn man
die Bauprojekte betrachtet, welche die Frohmatt zu stemmen hat.

Mit dieser Weisung wirde ein grosser Budgetposten der demokratischen Kontrolle entzo-
gen. Und dies, obwohl die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weiterhin in der Verpflichtung
stunden. Sollte ndmlich die AG durch Fehlentscheidungen und Misserfolg einen finanziellen
Verlust einfahren oder sollte die Frohmatt AG im schlimmsten Fall sogar Konkurs gehen,
misste die Stadt Wadenswil ihren Versorgungsauftrag in der stationaren Alterspflege trotz-
dem erbringen. Die Sanierung des Betriebs geschahe dann abermals zulasten des Steuer-
haushalts.

Wo sind denn da die Vorteile fur das Volk? Wir finden es besser, die Frohmatt in der Stadt-
verwaltung und damit im vollen Einflussbereich von Parlament und Souveran zu belassen.
Stattdessen soll der Stadtrat nun rasch die Massnahmen aus dem Poledna-Bericht ange-
hen.

Und wie steht es um die Verantwortung des Stadtrats? Zuerst einmal unterstiitzen wir den
Antrag 1 der Sachkommission, wonach ein Mitglied des Stadtrats als vom Volk gewéhlte
Vertretung die 6ffentlichen Interessen in der AG selbst wahren muss.

Die Frage wie weit der Stadtrat in der Verantwortung steht, ist schon weitgehend beantwor-
tet. Weil die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowieso in letzter Konsequenz finanziell fur
die Frohmatt haften, bleibt auch der Stadtrat in der vollen Verantwortung. Diese Verantwor-
tung konnte auch durch eine Auslagerung des Alters- und Pflegheims in eine AG nicht redu-
ziert werden. Um seine Verantwortung wahrnehmen zu kénnen, muss der Stadtrat alle Ent-
scheide fachlich nachvollziehen und beurteilen kénnen. Falls er sich aufgrund der Grosse
des Betriebs und der Komplexitat in der Alters- und Pflegeversorgung dazu nicht in der Lage
sieht, ist die Begleitung durch eine eigensténdige nach politischen Mehrheiten zusammen-
gesetzte Kommission, die schlankere Lésung mit weit geringeren Risiken als eine Auslage-
rung der Frohmatt.

Wir sehen noch weitere gewichtige Nachteile bei einer Ausgliederung. Eine solche wirde
neue externe Schnittstellen zu den Abteilungen in der Stadtverwaltung mit sich bringen.
Leistungen der Stadt, die als selbstverstandlich betrachtet werden, missten kiinftig teuer
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eingekauft werden. Spezialisiertes Know-how, beispielsweise zum 6ffentlichen Beschaf-
fungsrecht, misste rekrutiert oder ebenfalls auf Mandatsbasis finanziert werden. Und es gibt
auch keine Garantie, dass die Interessen der Stadt und die der AG immer identisch waren.

Ich komme zum Schluss. Wir sehen viele Massnahmen die nétig sind und es besteht drin-
gender Handlungsbedarf beim Stadtrat. Aber wir sehen keine zwingenden Grinde, weshalb
die Frohmatt aus der Stadtverwaltung ausgegliedert werden musste. Die Nachteile wirden
die Vorteile deutlich tberwiegen. Weder aus Sicht der Stadt noch aus Sicht der Bevolkerung
ist fur uns ein klarer Nutzen einer Ausgliederung erkennbar. Von der konsequenten Umset-
zung aller Massnahmen aus dem Poledna-Bericht kbénnten dagegen alle Dienststellen und
Teams profitieren. Das kAme die Stadt giinstiger zu stehen und die Risiken wéren auch
weitaus tiefer.

Aus all diesen Grinden empfehlen wir, die Weisung 21 zur Verselbstandigung der Frohmatt
abzulehnen.

Stadtratin Soziales Claudia Bihlmann: Ich bedanke mich bei Charlotte Baer sowie der
gesamten Sachkommission fur die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Mit der Weisung 21 habt ihr ein aussergewohnliches Geschaft beraten. Aussergewdhnlich in
der Materie, aber auch aussergewd6hnlich im Umfang. Eine Verselbstandigung gibt es nicht
alle Tage. Ein solches Geschaft muss sehr gut Gberlegt sein.

Ihr habt dies in sechs Sitzungen sehr grundlich und unter Zeitdruck gemacht. Fur diesen
Zeitdruck mdchte ich mich hier nochmals entschuldigen. Ich verstehe, dass ein paar von
euch sich mehr Zeit gewlinscht hatten. Wichtig ist, dass ihr die Vorlage genau geprift habt
und dass die relevanten Fragen geklart worden sind. Ich danke euch, dass ihr so erméglicht
habt, dass die Vorlage im Februar vors Volk kommt.

Als Stadt haben wir die Verantwortung und die gesetzliche Pflicht, fur unsere Einwohnerin-
nen und Einwohner eine gute Pflege im Alter sicherzustellen. Diesen Versorgungsauftrag
erflllt die Stadt unter anderem mit dem Betrieb des Alterszentrums Frohmatt.

Der Stadtrat will, dass die Bevdlkerung in Wadenswil auch in Zukunft gut versorgt ist. Die
Herausforderungen fiir Betriebe im Gesundheitswesen nehmen laufend zu: steigende Kos-
ten, strengere gesetzliche Vorschriften und der Fachkraftemangel sind nur drei Beispiele,
mit denen sich die Alterszentren konfrontiert sehen. 24 Stunden und 365 Tage im Jahr ist
die Frohmatt in Betrieb. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Organisation spezifische
Bedurfnisse hat und spezielles Know-how braucht.

Mit der Verselbstandigung will der Stadtrat die Bedingungen im anspruchsvollen Umfeld der
Pflege fur die Frohmatt verbessern. Das Alterszentrum soll betrieblich mehr Spielraum be-
kommen.

Damit kann das Alterszentrum kinftig rascher auf Veranderungen im Gesundheitswesen re-
agieren. Doppelspurigkeiten, wie sie heute existieren, kdnnen vermieden werden. Zudem
wollen wir die fachliche Fihrung und Aufsicht der Frohmatt starken.
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Der Stadtrat beschaftigt sich seit mehreren Jahren mit den Organisationsstrukturen des Al-
terszentrums Frohmatt. Er hat sich nach eingehender Prifung fur die Rechtsform der Aktien-
gesellschaft mit gemeinnitzigem, 6ffentlichem Zweck entschieden. Der Weg ist von vielen
Gemeinden schon gegangen worden und hat sich bewahrt. Entscheidend ist, dass die Froh-
matt mit dieser Rechtsform auch in Zukunft vollstandig in stadtischem Besitz bleibt. Die neue
Organisation soll "Alterszentrum Frohmatt AG" heissen.

Mit dieser Losung stellen wir sicher, dass die Frohmatt betrieblich flexibler wird. Gleichzeitig
behdlt die Stadt die Faden in der Hand. Wir sind uns im Stadtrat immer einig gewesen, dass
wir diese politische Kontrolle behalten wollen.

Die Frohmatt soll also betrieblich eigenstandig werden, gehdort aber wie gesagt weiterhin zu
100 Prozent der Stadt Wadenswil. Das heisst, die Stadt ist alleinige Aktionarin. Der Stadtrat
wahlt den Verwaltungsrat und ist mit einem Sitz darin vertreten. Dazu steuern wir als Stadt
das Angebot der Frohmatt mit einer Leistungsvereinbarung und der Eigentimerstrategie.
Damit stellen wir sicher, dass der Willen der Stadt umgesetzt wird und der Bevdlkerung wei-
terhin die gewiinschten und notwendigen Angebote in der Pflege im Alter zur Verfligung ste-
hen.

Die Alterszentrum Frohmatt AG ist gemeinntitzig und erfillt einen 6ffentlichen Zweck. Divi-
denden werden keine ausbezahlt. Allfallige Uberschusse fliessen zuriick in den Betrieb oder
es werden damit Darlehen getilgt.

Der Fachkraftemangel im Gesundheitswesen ist allseits bekannt. Die Frohmatt muss also
auch in Zukunft eine attraktive Arbeitgeberin sein. Samtliche Mitarbeitenden erhalten von
der Alterszentrum Frohmatt AG einen neuen Arbeitsvertrag zu gleichwertigen Konditionen.
Auch alle Vertrage der Bewohnenden werden tibernommen. Die Pensions- und Betreu-
ungstaxen bleiben mit der Verselbstandigung unverandert. Auch Menschen mit kleinem
Portemonnaie kénnen sich weiterhin einen Platz in der Frohmatt leisten.

Teil der Verselbstandigung sind auch die Gebaude der Frohmatt. Die Frohmatt AG kauft die
Gebéaude und die betriebsnotwendigen Sachmittel von der Stadt Wadenswil gegen Darle-
hen. Die beiden Grundstiicke in Wadenswil und in Schonenberg gehen im Baurecht an die
Alterszentrum Frohmatt AG. Sie bleiben so im Eigentum der Stadt. Zudem beteiligt sich die
Stadt Wéadenswil mit Darlehen und Garantien an den anstehenden Erneuerungsprojekten
Haus Berg in Wadenswil und Stollenweid in Schonenberg.

Es handelt sich um viel Geld, wo in die neue AG fliesst oder zumindest garantiert wird. Das
wird die Schulden der Stadt vergrossern. Die Darlehen werden jedoch Zinsen abwerfen, da-
rum wird das stadtische Budget nicht belasten.

Ihr habt die Vorlage in der Sachkommission intensiv behandelt. Aus Sicht des Stadtrats kon-
nen die Mehrheitsantrdge der Sachkommission gutgeheissen werden. Falls die Wadenswile-
rinnen und Wadenswiler dieser Vorlage im Februar zustimmen, tritt die Verselbstandigung
rickwirkend per 1. Januar 2025 in Kraft.
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Geschatzte Anwesende. Ich fasse nochmals die wichtigsten Punkte zusammen:

- Wir werden die Menschen im Alter auch in Zukunft gut versorgen.

- Mit der Verselbstandigung wird die Frohmatt betrieblich flexibler. So kann sie besser
auf die Anforderungen im Pflegebereich reagieren.

- Die Stadt behalt die Kontrolle. Die neue AG bleibt zu 100 % in stadtischer Hand. Auch
die Grundstiicke bleiben im Besitz der Stadt.

- Der Stadtrat wéahlt den Verwaltungsrat und tbernimmt selbst einen Sitz.

- Die Frohmatt wird fachlich besser aufgestellt und durch den Verwaltungsrat beaufsich-
tigt.

- Schliesslich entlastet die Verselbstandigung auch die stadtische Verwaltung.

Mit der Weisung 21 erhélt das Alterszentrum Frohmatt eine neue Organisationsform und
dadurch gute Bedingungen, um auch in Zukunft den Bewohnerinnen und Bewohnern von
Wadenswil eine zeitgemasse Versorgung im letzten Lebensabschnitt bieten zu kénnen.

Ich bitte euch darum, der Weisung 21 zuzustimmen und damit einen wichtigen Schritt flr die
Zukunft von unserer Stadt zu ermgglichen.

Ursula Gall, Die Mitte: Auch wir von der Mitte-Fraktion unterstiitzen die Weisung und Mehr-
heitsantrage der Sachkommission. Ich fasse mich kurz, Argumente haben wir gehort wie
mehr Flexibilitat, Vorteile einer AG und Pro und Contra haben wir abgewogen. Wichtig ist
uns auch, dass der Stadtrat in einem fachkundigen Verwaltungsrat vertreten ist, die der Ge-
schéftsleitung Uber die Schultern schaut. Dadurch wird auch das Controlling verbessert. Es
wurde auch bereits gesagt, man kann kriminelle Energie nie ganz ausschliessen. Somit gibt
es keine Garantien, dass es nie wieder zu solch einem Vorfall kommt. Aber unter Abwégung
von Pro und Contra unterstitzen wir dieses Projekt. Wir danken Charlotte Baer und der
Sachkommission fiir den Bericht und Antrag. Wir von der Mitte-Fraktion sind ja nicht mehr in
der Sachkommission vertreten und darum danken wir auch den beiden Stadtraten Claudia
Buhlmann und Christof Wolfer, dass sie unsere Fragen in unserer Fraktion beantwortet ha-
ben.

Antrag 1
Die einstimmige Sachkommission beantragt

Art. 6 Abs. 2 des Ausgliederungserlasses ist wie folgt anzupassen:

2 Die Stadt nimmt inre Aufsicht Giber die Gesellschaft namentlich im Rahmen ihrer Stellung

als Aktionarin wahr. Zuséatzlich ist die Stadt durch eine-Persen-{bestimmtdurch-den-Stadtrat)

ein Mitglied des Stadtrats im Verwaltungsrat vertreten.

Begrindung des Antrags

Charlotte Baer, Prasidentin Sachkommission, SVP: Ich mdéchte noch zwei Prazisierun-

gen anbringen. Es geht indirekt um die Wahrung eines Minimums an einer demokratischen
Beteiligung. Ich meine indirekt, weil der Stadtrat vom Volk gewahlt wird und wir so indirekt

Einfluss darauf haben, wer im Verwaltungsrat vertreten sein wird.
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Wir erwarten auch von der einstimmigen Sachkommission, dass wenn ein Stadtrat das ent-
sprechende Ressort Gibernimmt, er sich auch in die Materie einarbeitet und dadurch seine
diesbezigliche Verantwortung wahrnimmt. Wichtig ist auch die Kommunikation zwischen
Stadtrat und Verwaltungsrat und diese ist am besten gewdhrleistet, wenn auch ein Stadtrat
Einsitz im Verwaltungsrat hat und keine Drittperson.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine Gegenantrége.)

Abstimmung Uber Antrag 1

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Antrag 2.1
Die einstimmige Sachkommission beantragt
Art. 6 des Ausgliederungserlasses ist mit einem neuen Abs. 4 zu ergénzen:

“ Die Uberpriifung der Leistungsvereinbarung durch die zustandige stadtische Stelle findet
mindestens einmal pro Legislatur statt. Die Uberpriifte Leistungsvereinbarung ist vom Ge-
meinderat zu genehmigen.

Begriindung des Antrags

Charlotte Baer, Prasidentin Sachkommission, SVP: Ich kann den Antrag 2.1 und 2.2 zu-
sammenfassen. Sie gehdren eigentlich auch zusammen. Es geht darum die Leistungsver-
einbarung und den Ausgliederungserlass inhaltlich aufeinander abzustimmen. Mit der Ge-
nehmigung der Leistungsvereinbarung bekommt der Gemeinderat eine minimale Steue-
rungs- und Mitwirkungsmoglichkeit fur die Zukunft. Die Leistungsvereinbarung musste fur
den Gemeinderat traktandiert werden. Es wird debattiert, es werden Fragen gestellt und
Empfehlungen abgegeben sowie darliber hinaus kénnte der Gemeinderat auch Vorstosse
lancieren dazu. Eine Genehmigung bzw. Nicht-Genehmigung wére eine politische Sanktion
und somit nicht mit Folgen wie z.B. Strafen verbunden. Dennoch ist es ein Signal nach aus-
sen, wirde diese Leistungsvereinbarung nicht genehmigt, so dass die Bevolkerung doch
eine gewisse Kontrolle hat.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine Gegenantrage.)

Abstimmung tber Antrag 2.1

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.
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Antrag 2.2
Die einstimmige Sachkommission beantragt

Ziff.9.2 der Leistungsvereinbarung ist mit einem neuen Abs. 2 zu erganzen:

2 Die uberprifte Leistungsvereinbarung ist jeweils vom Gemeinderat zu genehmigen.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es keine Wortmeldungen
und keine Gegenantrage.)

Abstimmung Uber Antrag 2.2

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Antrag 3

Die einstimmige Sachkommission beantragt
Art. 6 des Ausgliederungserlasses ist mit einem neuen Abs. 5 zu ergénzen:

® Der Stadtrat unterbreitet dem Gemeinderat jahrlich den Geschéftsbericht der Gesellschaft
zur Kenntnisnahme.

Begrindung des Antrags

Charlotte Baer, Prasidentin Sachkommission, SVP: Auch hier geht es um eine minimale
Mitwirkung des Gemeinderats. Der Geschaftsbericht beinhaltet Tatigkeiten der Frohmatt AG.
Er wird 6ffentlich gemacht. Wenn dieser als Kenntnisnahme fir den Gemeinderat traktan-
diert wird, kann der Gemeinderat beispielsweise an der Geschéaftsfihrung Kritik tiben. So
werden die Tatigkeiten offentlich gemacht und auch hier geht es um ein politisches Signal
an die Bevolkerung und um die Publikmachung, ob die politischen Instanzen mit der Ge-
schaftsfihrung der Frohmatt AG zufrieden sind oder nicht.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine Gegenantrage.)

Abstimmung Uber Antrag 3

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.




25. Gemeinderatssitzung vom 4. November 2024 / Seite 551

Antrag 4
Die einstimmige Sachkommission beantragt
Ziff.1.3 der Leistungsvereinbarung ist mit folgendem Punkt zu erganzen:

- Verordnung Uber die Alterszentrum Frohmatt AG (Ausgliederungserlass) vom
XX.XX.2024

Begrindung des Antrags

Charlotte Baer, Prasidentin Sachkommission, SVP: Es geht um die bessere Abstimmung
von Leistungsvereinbarung und Ausgliederungserlass, d.h. um eine gegenseitig bessere Ab-
stimmung und um eine gegenseitige Verzahnung der beiden Dokumente. Es sind Indikato-
ren aus der Leistungsvereinbarung wie beispielsweise die Favorisierung von Wadenswilerin-
nen und Wadenswiler oder die bedarfsgerechten Pflegeleistungen. Dies soll auch gesetzlich
untermauert werden. Durch die Erwahnung der Verordnung in der Leistungsvereinbarung ist
dies besser gewahrleistet.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es keine Wortmeldungen
und keine Gegenantrage.)

Abstimmung Uber Antrag 4

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Antrag 5
Die einstimmige Sachkommission beantragt
Ziff. 3.1 Absatz 5 der Leistungsvereinbarung ist wie folgt zu erganzen:

Die stationaren Angebote sollen auch Beziigerinnen und Bezligern von Zusatzleistungen zur
AHV (EL-Leistungen) zur Verfugung stehen. Zu diesem Zweck sind ausreichend
Pflegeplatze zu EL-Tarifen fur die Wadenswiler Bevolkerung anzubieten. Hochpreisige
Angebote im residenziellen Bereich sind ausgeschlossen.

Sofern und soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, ist die Gesellschaft frei, weitere das Kernan-
gebot erganzende Angebote zu machen.

Begriundung des Antrags
Charlotte Baer, Prasidentin Sachkommission, SVP: Es geht um die Verankerung, dass in
der Frohmatt genligend Platze fir Erganzungsleistungsbeziehende angeboten werden. Es
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wird auch zum Ausdruck gebracht, dass hochpreisige Angebote im residenziellen Bereich
nicht zum offentlichen Kernauftrag der Stadt gehéren und darum ausgeschossen sind.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine Gegenantrage.)

Abstimmung Uber Antrag 5

Der Rat stimmt dem Antrag mehrheitlich zu.

Antrag 6
Die mehrheitliche Sachkommission beantragt

Ziff. 2 der Leistungsvereinbarung ist wie folgt zu ergéanzen:
Ein Angebot fur die Bevolkerung im Wadenswiler Berg ist in Zukunft anzustreben

Begrindung des Antrags

Marlies Rusterholz, SVP: Weder in der Weisung noch in Bericht und Antrag ist die Rede
von einer Schliessung der Stollenweid in Schonenberg. Im Investitionsplan sind sogar 15
Mio. CHF fur einen Ersatzneubau vorgesehen. Im Verlaufe der Beratung in der Kommission
konnte man aber zwischen den Zeilen raus lesen, dass es allenfalls gar nicht zu dem ge-
planten Neubau kommen wird. Eine Auflésung der Stollenweid und somit eine Zentralisie-
rung in der Frohmatt erscheint eine Moglichkeit zu sein.

Da weder der Gemeinderat noch die Einwohner Gross-Wadenswils nach der Verselbststan-
digung ein Mitspracherecht haben werden, misste eine Schliessung der Stollenweid hinge-
nommen werden. Einwohner von Schénenberg und Hutten, aber auch vom landlichen Wadi-
Berg miussten in ihrem letzten Lebensabschnitt nach Wadenswil, wie ihr so schon sagt "ins
Dorf" umziehen. Weg von der gewohnten Ruhe, dem Blick auf die griinen Wiesen und Wei-
den, noch weiter entfernt von der Familie, den Nachbarn und Bekannten. Zugegeben tént
das jetzt etwas dramatisch, aber es ist eine Tatsache, dass man 80 / 90-jahrige Baume nur
noch schwer verpflanzen kann. Aus eigener Erfahrung ist es auch fiir Angehérige einfacher,
schnell auf einen Kurzbesuch bei den Grosseltern vorbeizuschauen, wenn diese so nah wie
madglich sind.

Mit dem Antrag 6 mochten wir uns fir das Haus Stollenweid, oder allenfalls einem vergleich-
baren Angebot im Berg einsetzen. Wie tbrigens auch schon im Fusionsvertrag festgehalten
wurde, soll die Stollenweid bestehen bleiben.

Die Formulierung des Antrags ist als Zielsetzung gehalten und der Passus steht in der Leis-
tungsvereinbarung, welche periodisch tGberprift wird und angepasst werden kann. Es ist
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also kein Risiko verbunden mit der Annahme des Antrags. Vielmehr geht es um einen Aus-
druck von Wohlwollen und Unterstitzung der Infrastruktur im Berg.

Ich weiss, dass dieser Antrag im Rat nicht nur auf offene Ohren stésst. Ich hoffe aber den-
noch, dass wir dieses kleine Zeichnen fur die Bevolkerung im Berg setzen kdnnen.

Patrick Reust, SP: Der Antrag 6 betrifft die Stollenweid respektive ein Ersatzangebot in
Schodnenberg oder Hitten. Leute, die ihr Leben lang dort gelebt haben, sollen nicht im ho-
hen Alter in die Stadt umziehen mussen, um dort ihren Altersabend zu verbringen. Ein stati-
onares Angebot ist Teil des Service public, den wir uns fur den "Berg" leisten missen. Wir
erachten es ebenso als wichtig, dass der Fortbestand eines Angebots im "Berg" ein politi-
scher Entscheid bleibt und nicht basierend auf rein wirtschaftlichen Uberlegungen von einer
kunftigen AG getroffen wird. Darum gehdrt es in die Leistungsvereinbarung und hierfir mus-
sen wir dem Antrag 6 zustimmen.

Stadtratin Soziales Claudia Buhlmann: Wir haben diesen Antrag heute im Stadtrat disku-
tiert. Wir kdnnen leben damit aber wir erachten ihn nicht wirklich als zielfiihrend und notwen-
dig. Wir haben die Sanierung der Stollenweid im Businessplan aufgefuhrt. Es ist unsere
grosse Bestrebung in Schénenberg respektive im erweiterten Wadenswiler Berg ein erwei-
tertes Angebot fir das Alter zu gewdhrleisten. Ob dies aber die intensive Pflegeversorgung
sein kann, dies bestimmt auch die Pflegeheimliste, die 2027 entsteht. Der Entschied, ob dies
wirklich mdglich ist, wird zudem durch viele Unsicherheit, welche aktuell bestehen, beein-
flusst. Darum haben wir den Betrag vorsorglich hinterlegt und wir haben auch die Planung
gemacht, als noch vieles unklar war. Es ist vorgesehen, in Schonenberg ein Angebot fiir das
Alter bereitzustellen, jedoch ist nicht sicher, ob die fir die intensive Pflege ist. Fir ins Spital
gehen die Leute heute auf Horgen oder Zirich und vielleicht miissen sie fur die intensive
Pflege — wie auch heute schon im Zusammenhang mit Demenz — nach Wadenswil. Wenn
jemand stark dement ist in Schénenberg, kann er auch nicht in der Stollenweid bedarfsge-
recht betreut werden. Wir mdchten es uns deshalb offenlassen, welches Angebot dort statt-
finden soll, aber es wird ein Angebot stattfinden. Und hierfir werde ich mich einsetzen.

Marlies Rusterholz, SVP: Noch kurz zu Claudia Bihlmann’s Bemerkung: "Ich werde mich
dafir einsetzen". Ich finde dies toll, jedoch finden in 1 ¥2 Jahren Wahlen statt und vielleicht
kommt jemand anderes oder es gibt eine Rochade innerhalb der Ressorts. Wenn dieser
Satz enthalten ist, tut es niemandem weh. Wenn es dann gar nicht mehr geht, kann er auch
gestrichen werden. Und es ist auch so, dass die Intensivpflege nach Wadenswil muss, aber
das ist meistens ganz am Schluss. Solange die Leute also noch einigermassen zurechtkom-
men, sollten sie dort bleiben kdnnen.

Patrick Hohener, Grine: Emotional kann ich dies durchaus nachvollziehen, jedoch erachte
ich es als ein Uberhaupt kein emotionales Papier, Giber welches wir hier sprechen. Wir spre-
chen Uber einen Organisationserlass und Emotionen haben darin nichts verloren erst recht
kein Eingriff in das operative Geschehen. Die unternehmerische Freiheit soll dem neuen Ge-
bilde zugestanden werden. Sie sollen nicht in eine Struktur hineingezwungen werden. Es
gibt diesen beriihmten Satz "I da Berga jedes Tali as Spitali" und es erinnert mich daran.
Man mdchte nicht loslassen, aber das macht keinen Sinn. Wahlen hin oder her, wir spre-
chen Uber rationale Dinge, lassen wir die Emotionen ausserhalb des Papiers.



25. Gemeinderatssitzung vom 4. November 2024 / Seite 554

(Auf Nachfrage von Gemeinderatspréasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keine Gegenantrége.)

Abstimmung Uber Antrag 6 (mit Stimmenzahler)

Der Rat stimmt dem Antrag mit 18:15 bei 1 Enthaltung zu.

Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper: Nun haben wir Gber samtliche Antrage abge-
stimmt. Vor der Schlussabstimmung z&hle ich die angenommenen Anderungen nochmals
auf:

Antrag 1

Art. 6 Abs. 2 des Ausgliederungserlasses wird wie folgt angepasst:

2 Die Stadt nimmt ihre Aufsicht Uber die Gesellschaft namentlich im Rahmen ihrer Stellung
als Aktionarin wahr. Zusatzlich ist die Stadt durch ein Mitglied des Stadtrats im Verwaltungs-
rat vertreten.

Antrag 2.1

Art. 6 des Ausgliederungserlasses wird mit einem neuen Abs. 4 erganzt

“ Die Uberpriifung der Leistungsvereinbarung durch die zusténdige stadtische Stelle findet
mindestens einmal pro Legislatur statt. Die Uberpriifte Leistungsvereinbarung ist vom Ge-
meinderat zu genehmigen.

Antrag 2.2
Ziff.9.2 der Leistungsvereinbarung wird mit einem neuen Abs. 2 erganzt:

2Die Uberprifte Leistungsvereinbarung ist jeweils vom Gemeinderat zu genehmigen.

Antrag 3

Art. 6 des Ausgliederungserlasses wird mit einem neuen Abs. 5 erganzt:

®Der Stadtrat unterbreitet dem Gemeinderat jahrlich den Geschaftsbericht der Gesellschaft
zur Kenntnisnahme.

Antrag 4
Ziff.1.3 der Leistungsvereinbarung wird mit folgendem Punkt ergéanzt:

- Verordnung Uber die Alterszentrum Frohmatt AG (Ausgliederungserlass) vom
XX.XX.2024

Antrag 5
Ziff. 3.1 Absatz 5 der Leistungsvereinbarung wird wie folgt erganzt:

Die stationaren Angebote sollen auch Beziigerinnen und Bezligern von Zusatzleistungen zur
AHV (EL-Leistungen) zur Verfiigung stehen. Zu diesem Zweck sind ausreichend
Pflegeplatze zu EL-Tarifen fir die Wadenswiler Bevilkerung anzubieten. Hochpreisige
Angebote im residenziellen Bereich sind ausgeschlossen.



25. Gemeinderatssitzung vom 4. November 2024 / Seite 555

Sofern und soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, ist die Gesellschaft frei, weitere das Kernan-
gebot erganzende Angebote zu machen.

Antrag 6
Ziff. 2 der Leistungsvereinbarung wird wie folgt erganzt:

Ein Angebot fur die Bevolkerung im Wadenswiler Berg ist in Zukunft anzustreben

Schlussantrag der Sachkommission

Die Mehrheit der Sachkommission beantragt unverénderte Zustimmung zu den Antragen des
Stadtrats geméass Weisung 21:

1.

Der Verselbstandigung des Alterszentrums Frohmatt in eine eigenstéandige Aktiengesell-
schaft "Alterszentrum Frohmatt AG" mit gemeinnitzigem Zweck wird zugestimmt.

Die Verordnung uber die Alterszentrum Frohmatt AG (Ausgliederungserlass) wird ange-
nommen.

Zur Grundung der Gesellschaft wird der Alterszentrum Frohmatt AG Eigenkapital von
CHF 10'500'000 aus dem Vermdgen der Stadt Wadenswil Ubertragen. Im Gegenzug er-
halt die Stadt Wadenswil 100% der Aktien der Alterszentrum Frohmatt AG.

Der Stadtrat wird erméachtigt, die betriebsnotwendigen Geb&ude gegen Darlehen mit
Rangrucktritt zum Buchwert an die Alterszentrum Frohmatt AG zu verkaufen.

Der Stadtrat wird erméchtigt, die weiteren Aktiven und Passiven des Alterszentrums
Frohmatt gegen Darlehen mit Rangrucktritt der Alterszentrum Frohmatt AG zu verkaufen.

Der Stadtrat wird ermachtigt, der Alterszentrum Frohmatt AG ein Darlehen mit Rangrick-
tritt bis zum Betrag von CHF 16'500'000 zu gewahren und die entsprechenden Darle-
hensvertrage abzuschliessen

Der Stadtrat wird ermachtigt, im Hinblick auf die Realisierung des weiteren Ausbaus und
der Sanierung der Infrastruktur der Gesellschaft zugunsten der Gesellschaft Ausfallga-
rantien gegenuber finanzierenden Instituten bis zum Betrag von CHF 40'000'000 abzu-
geben. Die Garantiestellung wird mittels separaten Garantievertragen geregelt.

Die Projektkosten fiir die Phase der Vorbereitung der Betriebsaufnahme in der Hohe von
CHF 360'000 werden von der Stadt getragen.

Sofern und soweit die zu Ubertragenden Vermdgenswerte im Verwaltungsvermogen der
Stadt stehen, werden diese zum Zweck der Ubertragung entwidmet und dem Finanzver-
mogen der Stadt zugefihrt. Die Beteiligung und die Darlehen der Stadt werden im Ver-
waltungsvermogen der Stadt gehalten.

10. Dieser Beschluss untersteht der obligatorischen Urnenabstimmung.

Schlussabstimmung (mit Stimmenzahlern)

Der Rat stimmt der Weisung 21 mit 28:4 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.
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6.0.4.3
9. Weisung 25, vom 19. August 2024, Privater Gestaltungsplan Vorder Schdonen-
berg II; Allgemeinverbindlichkeitserklarung nach § 85 Abs. 2 PBG

(Auf eine Eintretensdebatte wird verzichtet.)
Detailberatung:

Bruno Cogliati, Prasident Raumplanungskommission, SVP: Der Gemeinderat hat am
27. November 2023 am privaten Gestaltungsplan "Vorder Schonenberg II" einstimmig zuge-
stimmt. Gegen den Festsetzungsbeschluss ist kein Rechtsmittel ergriffen worden, weshalb
der Private Gestaltungsplan "Vorder Schénenberg II" im Marz 2024 an die Baudirektion vom
Kantons Zurich zur Genehmigung eingereicht worden ist. Die Baudirektion hat im April 2024
mitgeteilt, dass der Gestaltungsplan "Vorder Schénenberg 11" vorerst nicht genehmigt wer-
den kdnne, da es der Gemeinderat versaumt habe, ihn explizit als allgemeinverbindlich zu
erklaren. Der Gemeinderatsbeschluss vom 27. November 2023 sei deshalb mit einer Allge-
meinverbindlichkeitserklarung zu erganzen. Wieso das ein privater Gestaltungsplan nicht
nur festgesetzt, sondern auch explizit als allgemeinverbindlich geméass § 85 Abs. 2 PBG er-
klart werden muss, habe ich im Bericht und Antrag zu dieser Weisung unter rémisch Il. er-
lautert. Somit ertbrigt sich eine Wiederholung.

An der Sitzung vom 2. Oktober 2024 hat sich die Raumplanungskommission Uber die Wei-
sung 25, Privater Gestaltungsplan Vorder Schonenberg Il Allgemeinverbindlichkeitserkla-
rung nach § 85 Abs. 2 PBG informiert und kurz dartber diskutiert. Es ist festgestellt worden,
dass es zwar argerlich sei, dass dieser Fauxpas passieren konnte, jedoch ist entschieden
worden, dass die Weisung 25 jetzt prioritar behandelt werden musse.

Die Raumplanungskommission unterstitzt einstimmig die Antrage des Stadtrats wie folgt:

1. Der mit Beschluss des Gemeinderats vom 27. November 2023 festgesetzte Pri-
vate Gestaltungsplan "Vorder Schénenberg 11", bestehend aus dem Situations-
plan und den Vorschriften vom 14. Juli 2023, wird als allgemeinverbindlich (8 85
Abs. 2 PBG) erklart.

2. Der Baudirektion des Kantons Zirich wird beantragt, den Privaten Gestaltungs-
plan "Vorder Schénenberg 11" zu genehmigen.

3. Der Stadtrat wird erméachtigt, Anderungen am vorliegenden Privaten Gestaltungs-
plan "Vorder Schonenberg 11" in eigener Zustandigkeit vorzunehmen, sofern sie
sich als Folge von Auflagen aus den Genehmigungsverfahren oder allfélligen
Rechtsmittelverfahren als zwingend erweisen. Solche Beschlusse sind offentlich
bekannt zu machen.

4. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Die einstimmige SVP-Fraktion stimmt den Antrdgen der Weisung 25 zu.
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Stadtratin Planen und Bauen Astrid Furrer: Es ist eine argerliche Geschichte, unserer
Abteilung ist ein formaler Fehler unterlaufen. Die Allgemeinverbindlichkeitserklarung ist ein
Spezialfall eines privaten Gestaltungsplans, der bisher noch nie zum Zuge gekommen ist.

Ich danke der Kommission, dass sie dies zur Kenntnis genommen, die Weisung unkompli-
ziert behandelt und in einer Sitzung den formalen Fehler beseitigt hat.

Noch eine kleine Bemerkung meinerseits: Wieder ein Zeichen, wie Uberreguliert das Bauge-
setz ist.

Antrage der Raumplanungskommission
Die Raumplanungskommission unterstitzt einstimmig die Antrage des Stadtrats wie folgt:

1. Der mit Beschluss des Gemeinderats vom 27. November 2023 festgesetzte Pri-
vate Gestaltungsplan "Vorder Schénenberg 11", bestehend aus dem Situations-
plan und den Vorschriften vom 14. Juli 2023, wird als allgemeinverbindlich (8 85
Abs. 2 PBG) erklart.

2. Der Baudirektion des Kantons Zirich wird beantragt, den Privaten Gestaltungs-
plan "Vorder Schonenberg 11" zu genehmigen.

3. Der Stadtrat wird ermachtigt, Anderungen am vorliegenden Privaten Gestaltungs-
plan "Vorder Schénenberg II" in eigener Zustandigkeit vorzunehmen, sofern sie
sich als Folge von Auflagen aus den Genehmigungsverfahren oder allfélligen
Rechtsmittelverfahren als zwingend erweisen. Solche Beschlisse sind 6ffentlich
bekannt zu machen.

4. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Schlussabstimmung (mit Stimmenzahlern)

Der Rat stimmt der Weisung 25 mit 34:0 Stimmen (einstimmig) zu.

0.5.4
10. Postulat der FDP/BFPW-Fraktion, vom 30. September 2024, betreffend Tempo 30
auf der Seestrasse, der Zugerstrasse und der Schdnenbergstrasse; Begriindung

Alexandra Gwerder-Fegble, BFPW: In der ZSZ-Ausgabe vom 2. Juli 2024 war zu lesen,
dass der Kanton Zirich beabsichtigt, auf der Seestrasse, der Zugerstrasse und der Scho-
nenbergstrasse Tempo 30 einzuftihren. Die FDP/BFPW-Fraktion ist nicht generell gegen
Tempo 30. Diese sollen sich aber auf Quartierstrassen begrenzen. Die nun vom Kanton Zi-
rich vorgeschlagenen Strassen sind allesamt verkehrsorientierte Strassen.
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Alle drei Strassen sind stark und viel befahren und dienen zum Teil auch als Autobahnzu-
bringer. Es wurden schon Stimmen aus der Au laut, dass wir dann noch mehr Durchgangs-
verkehr bekommen. Mit einer Einfuhrung von Tempo 30 fiihrt das zu einer Verlangsamung
des offentlichen Verkehrs und behindert die Polizei, die Feuerwehr und die Sanitat die so
schnell wie mdglich an ihren Einsatzort kommen sollten. Auch ist zu beflirchten, dass man
auf Neben- und Quartierstrassen ausweicht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle
nicht wollen.

In Bern wurde im Fruhling 2024 in der Bundesversammlung eine Motion von Nationalrat Pe-
ter Schilliger "Hierarchie des Strassennetzes innerorts und ausserorts" eingereicht. Der Kan-
ton Zirich soll zuerst die Beantwortung des Bundesrates abwarten, bevor er Gberall auf ver-
kehrsorientierten Strassen Tempo 30 einfuihren will.

Auf Anfrage der beiden Kantonsrate, Marcel Suter und Fabian Miiller, antwortete der Regie-
rungsrat am 17. April 2024 wie folgt: "Eine durchgehende Geschwindigkeitsbeschrénkung
auf Tempo 30 ist auf der Seestrasse von Richterswil bis Kilchberg nicht geplant”. Diese Zu-
sicherung vom Regierungsrat ist bitte zu beachten.

Was fir uns wichtig ist, ist der Ausgang der von der SVP und FDP lancierten "Mobilitatsiniti-
ative", die vom Regierungsrat und Kantonsrat unterstitzt wird.

Die FDP/BFPW-Fraktion ist klar der Meinung, dass Tempo 30 auf den erwahnten Strassen
so lange nicht umgesetzt werden soll, bis die politischen Vorstésse beantwortet sind. Der
Stadtrat wird aufgefordert, sich beim Kanton Zirich dafiir einzusetzen, dass auf verkehrsori-
entierten Strassen in Wadenswil nicht Tempo 30 eingefihrt, sondern Tempo 50 belassen
wird.

Stadtratin Planen und Bauen Astrid Furrer: Der Stadtrat wird das Postulat entgegenneh-
men. Als Postulat kdnnen wir aber nur prifen, was maglich ist. Der Kanton hat seit einiger
Zeit klare Plane zu Tempo 30, auch in den Dorfzentren. Wir haben mit ihm schon etliche Ge-
sprache gefuhrt. Wir werden prifen, ob er mit sich reden lasst, mdchte Ihnen aber nicht viel
zu Hoffnung machen. Die Baudirektion hat ihre Prinzipien, nach denen sie die Temporeduk-
tionen vorsieht. Wir brauchen da schon schweres argumentatives Geschitz.

Das Postulat erwahnt das gesamte Gemeindegebiet; dazu gehdren auch Schonenberg und
Hutten. Uberall soll Tempo 50 gelten. In Hutten ist die Situation anders als in Wadenswil. In
Hutten winscht sich die Bevolkerung aus Sicherheitsgriinden sehnlichst Tempo 30 auf der
Dorfstrasse. Von daher kann ich lhnen jetzt schon sagen, dass wir in Bezug auf Hitten dem
Postulat nicht Folge geleistet haben. Wir werden das Postulat daher mit Fokus auf das Zent-
rum prifen.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es einen Antrag auf
Ablehnung. Die Diskussion ist automatisch eréffnet.).

Monika Tanner Imfeld, GLP: Das Postulat der FDP/BFPW-Fraktion hat mich sehr in
Erstaunen versetzt. Ich habe im Jahr 2023 in der ZUrichsee-Zeitung gelesen, dass sich
Wadenswil schon seit langem Tempo 30 auf der Zugerstrasse winscht. Und zwar im
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Zentrum. Ich habe mich gefragt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe also die
Begriindung des Postulats gelesen und den Eindruck gewonnen, dass es den Postulanten
nicht wirklich um Wadenswil geht. Es wird nicht differenziert, warum und auf welchen
Strassen in Wadenswil Tempo 30 Sinn machen kénnte und wo zwingend Tempo 50 bleiben
musste.

Es geht um den Grundsatz und um das Prinzip. Bundesrechtliche politische Eingaben und
kantonalrechtliche sollen abgewartet werden. Es kommt mir wie ein kopiertes Postulat vor
mit dessen Argumentation, die auch tberall sonst hatte eingereicht werden kénnen. Das
Ergebnis einer allfallig notwendig erachteten Auslegeordnung ist mit dem Anliegen auch
bereits vorweg genommen.

Auch die Begrundung ist pauschal. Es ist keine speziefische Auslegeordnung passiert. Ich
verstehe beispielsweise nicht, wenn man in einem kurzen Abschnitt auf der Zugerstrasse
auf Tempo 30 reduzieren wirde, warum die Situation der Blaulichtorganisationen
eingeschrankt ware, dass sie nicht mehr funktionieren kénnten. Ich verstehe ebenalls nicht,
weshalb auf Nebenstrassen ausgewichen werden soll, wenn dort ebenfalls Tempo 30
besteht.

Ich denke auch auf kurzen Streckenabschnitten mit Tempo 30 kann der Verkehr weiterhin
fliessen, vielleicht sogar noch besser. Ich finde ebenfalls, dass es nicht Sache des Stadtrats
ist, der sich fur die Wadenswiler Bevoélkerung einsetzen soll, allgemein kantonale oder
Bundespolitik zu betreiben.

Fir mich ist klar, dass ich mich flir ein attraktive Zentrum einsetze. Und fiur ein attraktives
Zentrum braucht es auch eine gewisse Verkehrsberuhigung. Dies ist zumindest ein erster
Schritt dahin.

Mir geht es eigentlich um die Streckenabschnitte vom Bahnhof bis zum Kreisel Glarnisch auf
der Zugerstrassen und den Abschnitt Zugerstrasse bis zur Oberdorfstrasse von der
Schoénenbergstrasse. Ich denke mir, dort gibt es auch Sicherheitsaspekte, die fir mich fur
Tempo 30 sprechen.

Ein attraktives Zentrum ist im Interesse aller Wadenswiler wie auch vom Gewerbe. Man
kann ja nicht das Interesse haben, dass die Leute schnellstmdglich durch Wéadenswil fahren.

Samuel Wehrli, Grine: Der besagte Artikel in der Zirichsee-Zeitung nennt gute Griinde,
warum es zu dieser Reduktion kommt. Der Kanton hat einen Auftrag, auch in Bezug auf die
Larmbelastung. Eine Mdglichkeit um die LArmbelastungen, insbesondere im Zentrum, zu
beschréanken ist eben den Verkehr langsamer zu machen von Tempo 50 zu Tempo 30. Das
macht eine Reduktion von ca. 3 dB aus. Es wertet auch die Grundstiicke im Zentrum auf.
Ich finde es erstaunlich, dass man von burgerlicher Seite gegen eine Aufwertung ist.
Normalerweise weht der Wind von dort in eine andere Richtung.

Weil Urs nicht mehr da ist, mache ich es jetzt. Ich habe es vorgerechnet. Am langsten ist es
auf der Seestrasse mit 22 Sekunden. Ein weing besser wird es auf der Zugerstrasse und
Schonenbergstrasse, dort ist die Differenz noch 14 bzw. 13 Sekunden. Es ist also nicht viel.
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Ein letzter Punkt. Das Postulat suggeriert zwischen den Zeilen, dass es zu weniger
Sicherheit fihrt, weil die Blaulichtorganisationen beeintrechtigt und der Verkehr auf die
Nebenstrassen ausweichen wirde. Dies ist fir mich an den Haaren herbeigezogen. Das
Gegenteil ist der Fall. Blaulichtorganisationen sind vor allem vom Verkehrsaufkommen
beeintrachtigt. Wenn es viele Fahrzeuge hat, sind sie langsamer, aber sie dirfen ja sowieso
schneller fahren. Ausserdem ist es erwiesen, dass wenn das Tempo langsamer wird, es
weniger Verkehrsunfalle gibt.

(Roman Schattlutzel verlasst den Bock und geht auf seinen angestammten Platz.)

Roman Schafflutzel, FDP: Nur kurz zum Einwand: "Die Feuerwehr kann sowieso schneller
fahren. " Dieser ist schlicht und ergreifend falsch. Die Feuerwehr muss sich auch bei Blau-
lichtfahrten an die Strassenverkehrsordnung halten. Es gibt Bundesgerichturteile, wonach
Blaulichtfahrer verurteil wurden, weil sie zu schnell gefahren sind. Es gibt sogar einen Fall,
bei welchem eine Santitatsfahrerin mit Schritttempo tber eine Kreuzung gefahren und
darauf zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, weil es immer noch zu schnell war. Das
Argument, dass die Feuerwehr dann schneller fahren kann, ist einfach nicht richtig.

Patrick Hohener, Grine: Einige von euch wissen, Pade war von vielen Jahr Polizist bei der
Stadt Zdrich. Auch mit Blaulicht unterwegs, wenn auch schon lange her. Die Bedingung war,
Horn und Licht miUssen eingeschaltet sein. Natirlich kann man nicht einfach tber die
Kreuzung rasen, da die Vorsicht gilt. Mit Horn und Licht darf man, sofern es die Situation
erlaubt bzw. erfordert, schneller fahren. Das war damals so und wird heute immer noch so
sein.

Abstimmung Ablehnungsantrag (mit Stimmenzéhler)

Der Rat lehnt den Ablehnungsantrag mit 18:16 Stimmen ab.

Das Postulat betreffend Tempo 30 auf der Seestrasse, der Zugerstrasse und der
Schonenbergstrasse gilt als an den Stadtrat tberwiesen.

0.54

11. Interpellation der Fraktion Die Mitte, vom 2. September 2021, tberwiesen am 8.
November 2021, betreffend Suspendierung Geschaftsfuhrer Alterszentrum Froh-
matt; Beantwortung

Stadtprasident Philipp Kutter: Diesen Fall haben wir ausgiebig von allen Seiten beleuch-
tet. Extern wie auch intern, bei der Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission wie auch
im Stadtrat. Die Interpellationsantwort erfolgt viel zu spét, aber es ist die Langste, die wir je
gegeben haben.
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(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen und keinen Antrag auf Diskussion.)

Die Interpellation betreffend Suspendierung Geschéaftsfihrer Alterszentrum Frohmatt
gilt als erledigt und wird abgeschrieben.

054
12. Postulat der GRPK, vom 2. Dezember 2021, ilberwiesen am 14. Februar 2022, be-
treffend Submission Mahlzeitenlieferungen PSW; Beantwortung

Stadtrat Primarschule Pierre Rappazzo: Das Wort wird nicht gewlnscht.

Ulrich Reiter, Prasident Geschéfts- und Rechnungsprifungskommission, Griine: Die
Geschafts- und Rechnungsprifungskommission bedankt sich beim Stadtrat fur die Beant-
wortung des Postulats. Die Ausschreibung der Dienstleistungen ist sachlich korrekt. Unklar
ist, warum sich die Beantwortung so lange hingezogen hat.

Abstimmung Uber Abschreibung des Postulats

Der Rat stimmt der Abschreibung des Postulats zu.

Das Postulat betreffend Submission Mahlzeitenlieferungen PSW wird als erledigt ab-
geschrieben.

0.5.4

13. Postulat der Fraktionen GLP/BFPW, Griine, Die Mitte, FDP, SP/EVP und SVP,
vom 3. November 2022, iiberwiesen am 28. November 2022, betreffend Notfall-
und Kommunikationskonzept bei Cyber-Angriffen; Beantwortung

Stadtprasident Philipp Kutter: Auch diese Antwort erfolgt zu spat. Die Arbeiten am Notfall-
und Kommunikationskonzept haben ihre Zeit in Anspruch genommen und wir wollten eine
maglichst aussagekraftige Antwort liefern. Den Auftrag der Fraktionen haben wir versucht
nach bestem Wissen und Gewissen zu erfullen.

Patrick Hohener, Grine: Ich danke dem Stadtrat fur die Beantwortung des Postulats und
fur die Bestatigung, dass ein Notfall- und Kommunikationskonzept bei Cyber-Angriffen erar-
beitet wurde.

In diesem Sinne bin ich mit der Bearbeitung des Postulats zufrieden. Ich habe Verstandnis
fur die in der Beantwortung erwahnte Vertraulichkeit, aber ich werde mir erlauben, mich
demnéachst bei Philipp zu melden, um Einsicht in das vollstandige Dokument zu erhalten.
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Abstimmung tber Abschreibung des Postulats

Der Rat stimmt der Abschreibung des Postulats zu.

Das Postulat betreffend Notfall- und Kommunikationskonzept bei Cyber-Angriffen
wird als erledigt abgeschrieben.

054

14. Interpellation der Fraktionen Die Mitte und Grune sowie der SP-Gemeinderats-
mitglieder, vom 25. Januar 2024, Uberwiesen am 12. Februar 2024, betreffend
Anstieg der Elternbeitrage fur die familienergdnzende Betreuung der PSW; Be-
antwortung

Stadtrat Primarschule Pierre Rappazzo: Vielen Dank fir die Fragen, die wir sehr gerne
beantwortet haben. Damit haben wir viel Erklarungsarbeit beztglich der Leistung, der Kos-
ten und den Tarifen in der Betreuung leisten kénnen. Auf einen Punkt méchte ich besonders
hinweisen. Die Primarschule Wadenswil subventioniert die Betreuung jahrlich mit Gber

1 Mio. CHF an die variablen Kosten. Das ist vorwiegend fur Essen und L6éhne. Dazu kom-
men nochmals vorsichtig geschétzt jahrlich 0,5 Mio. CHF fixe Kosten wie Immobilien, Unter-
halt, Verwaltung und IT. Die variablen und fixen Kosten werden aufgrund des hohen Schi-
lerwachstums weiter deutlich steigen. Jeder Franken, den wir in der Betreuung subventionie-
ren, fallt in der Padagogik weg. Oder anders ausgedriickt, wenn wir die Betreuung subventi-
onieren, miussen wir beispielsweise bei den DAZ-Lektionen kirzen. Das hat der Gemeinde-
rat der PSW in diversen Budgetsitzungen deutlich klargemacht. Wenn die Interpellanten tie-
fere Tarife, sprich eine Erhéhung der Subvention in der Betreuung mdchten, dann missen
sie dies Uber das Budget politisch einbringen. Die Schulpflege als Exekutive setzt dann den
politischen Willen des Gemeinderats um. Das Budget ist zurzeit in der Vernehmlassung und
wir rechnen mit einer Subvention der variablen Kosten von knapp 1,2 Mio. CHF. Hatten wir
die Tarife nicht erhoht, wirden wir von deutlich mehr reden. Es ist eine wichtige, jedoch poli-
tische Frage.

Ursula Gall, Die Mitte: Ich weiss, es ist schon spat, aber ich mdchte zu den Antworten Stel-
lung nehmen. Wir danken der Primarschulpflege und Pierre Rappazzo sowie seinem Team
fur die Beantwortung unserer Fragen. Die Frist fUr die Beantwortung einer Interpellation liegt
eigentlich bei drei Monaten und ich mdchte nicht gerne die Bose sein, aber sie wurde um
mehr als das Doppelte Uiberzogen. Zudem macht es den Eindruck, dass ihr vorher gar kei-
nen Uberblick Uiber die Zahlen hattet und da stellt sich mir die Frage: Mit welchem Zahlen-
material habt ihr in der Primarschulpflege seit 2020 bis heute eigentlich gearbeitet in euren
Arbeitsgruppen?

Ubrigens ist die Interpellation rechtlich nicht direkt an den Stadtrat, sondern ans Exekutiv-
Komitee, sprich die Schulpflege, gerichtet. Ich méchte gerne auf die einzelnen Antworten
eingehen:
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In den Vorbemerkungen wirkt die Erklarung fur die Tariferhdhungen sehr plakativ und pau-
schal. Tariferh6hungen und Kostensteigerungen sind sicherlich Faktoren, aber diese Her-
ausforderungen haben auch andere Gemeinden. Deshalb stellt sich die Frage, was lhr in
Waédenswil anders macht.

Ihr schreibt ebenfalls, dass die Nachfrage nach Betreuung gestiegen ist. Aber dann gibt es
auch mehr Elternbeitrage, sprich mehr Einnahmen.

Wenn man die Tabelle in der Antwort zur Frage 1 ansieht, beléauft sich der Personalaufwand
pro Kind beim Morgentisch auf CHF 16.61, beim Mittagstisch auf CHF 50.06 im Maximalta-
rif. Um diese Zahlen vergleichen zu kénnen, haben wir den variablen Personalaufwand pro
Stunde berechnet — also in Zehntel abgebrochen. Wir haben eine Annahme gemacht von
einem Lohnaufwand von CHF 45.00 pro Stunde fir einen Mitarbeitenden (das haben wir
einfach mal eingesetzt, wir kennen die effektiven Stundenléhne nicht).

Nimmt man also den Lohnaufwand von CHF 45.00 pro Stunde fiir eine Betreuungsperson,
dann bedeutet das beim Mittagstisch in dem Zeitfenster von 1 Stunde 40, dass 1 Betreu-
ungsperson 1,5 Kinder betreut. Beim Morgentisch im Zeitfenster von 1 Stunde 15, sind es
3,2 Kinder pro Betreuungsperson, im Modul C betreut 1 Betreuungsperson 3,4 Kinder und
2,7 Kinder sind es im Modul D. Jetzt ist uns schon bewusst, dass Betreuungspersonen nicht
nur in diesen Zeitfenstern da sind, sondern auch noch vorher und nachher, aber auch wenn
man die Zeitfenster erweitern und auch noch die effektiven Stundenléhne einsetzen wirde,
bleibt dennoch ein markanter Verhaltnisunterschied zwischen Kind und Betreuungsperson.

Fazit ist: Die Personalkosten sind zu hoch; braucht es das wirklich?

Ich mache einen Vergleich: Ich habe eine Fabrik und produziere Lehrbucher fir die Primar-
schule Wadenswil. Die PSW bezahlt mir CHF 100.00 pro Buch. Aber Uberall sonst kostet
das Buch mit dem gleichen Inhalt nur CHF 40.00. lhr fragt dann, warum es bei mir so teuer
ist und ich antworte, dass es wegen Personalkosten, Teuerungsausgleich etc. ist und dass
man das nicht andern kann. Es kostet so viel, weil es von Hand gebunden ist, es eine per-
sonliche Widmung hat und mit Gold tiberzogen ist. Wenn ihr dann sagt, es ist zu teuer, dann
ist es mir einfach egal, weil ihr darauf angewiesen seid und ich das Geld erhalte.

Wenn ich eure Antworten lese, ist das irgendwie eine Grundaussage, die ein Gefliihl vermit-
telt, dass es euch einfach egal ist und ihr keinen Lésungsansatz finden wollt.

Frage 2: Der Kostendeckungsgrad ist viel h6her als in samtlichen umliegenden Gemeinden,
die wir stichprobenmassig angefragt haben. Dort liegt er zwischen 40 und 60 %. Ja, die Ge-
schafts- und Rechnungspriufungskommission hat mal den Antrag gestellt, einen Kostende-
ckungsgrad von 70 % anzustreben, aber jetzt ist er sogar driiber. Das lasse ich einfach mal
so stehen. Da musste man vielleicht nochmal Uber die Bucher.

Zur Frage 3: Von dieser Auflistung bin ich am meisten tberrascht. Mehr als 400 Familien
sind in der obersten Einkommensstufe. Bedeutet, von insgesamt 673 Familien sind 60 % in
der obersten Einkommensstufe. Wenn man die CHF 34.40 zahlen muss fir einen Erstklass-
ler, der ein paar Nudeln isst, birgt das das Risiko, dass man die Familien vertreibt und wir
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wissen, dass sich ja bereits viele abgemeldet haben. Und das hat dann Auswirkungen auf
den Kostendeckungsgrad und auch die Subventionen gehen runter. Da wére es ubrigens
interessant die aktuellen Zahlen zu bekommen.

Zur Frage 4: Ihr schreibt: "Die Tariferhdhungen hatten schnell gehen miissen”. Nach 10 Jah-
ren? Das ist Uberhaupt nicht vorausschauend. Es macht den Eindruck, dass die Schulpflege
einfach mal schnell die Tarife erh6ht hat, weil sie keine Lust mehr hatte, in ihren Arbeits-
gruppen an Konzepten, Sparmassnahmen und Lésungen zu arbeiten. Die omindsen Ar-
beitsgruppen, die Ubrigens viel zu wenig durchdringt zu uns, was ihr genau macht — abgese-
hen z.B. vom Desaster mit dem Schilertransport — was man selber Ubernehmen wollte, statt
auszulagern. Was uns eine halbe Million Franken an Steuergeldern kostet, weil es zu wenig
durchdacht war. Dass die Primarschulpflege die Zahlen nicht im Griff hat, kann man bewei-
sen. Ich frage darum nochmals, mit welchen Zahlen habt ihr seid 2020 in euren Arbeitsgrup-
pen gearbeitet, an eure Leistungsuberprifungen und Sparmassnahmen? Wenn ihr offenbar
die Zahlen gar nicht hattet. Wir wiinschen uns mehr Kommunikation von der Primarschul-
pflege.

Zur Frage 5: Ist es wirklich so, dass der Mittelstand verschont bleibt? Ich setze da ein Frage-
zeichen. Die 160'000 CHF Bruttoeinkommen pro Jahr — wie ihr schreibt — ist bei zwei Ein-
kommen plus, falls jemand noch Wohneigenheim hat, relativ schnell erreicht. Die meisten
haben doch auch Ziurcher-Lohne. Der Eigenmietwert ist ja auch ein Bestandteil des steuer-
baren Lohneinkommens.

Wir haben es bei Frage 3 gesehen; tiber 60 % der Kinder im Schilerclub sind von Familien,
die mehr als 100'000 CHF Bruttoeinkommen im Jahr haben und jetzt behauptet ihr, der Mit-
telstand bleibt verschont? Ich stelle das in Frage. Wie gesagt, ich bin nicht gerne die Bose,
aber wenn ihr schreibt; ich zitiere: "auch die sehr gut Verdienenden werden noch immer mit
einem grossen Anteil subventioniert”, dann habe ich Mihe mit dieser Aussage. Schliesslich
sind es genau die Uber 60 % von diesen Familien, die den Schilerclub doppelt subventionie-
ren — namlich durch die hohen Tarife und auch noch durch die Steuergelder — die sie auch
mehr zahlen.

Zur Frage 6: Ihr schreibt in der Vorbemerkung, dass es mehr Nachfrage nach Betreuungs-
platzen gibt, also hat es mehr Kinder. Und da greift der Skalierungseffekt. Will heissen, dass
je mehr Kinder es hat, desto weniger Aufwand — vor allem Administrativaufwand pro Kind —
es gibt. Da kénnte man bei Geschwistern um eine Tarifstufe reduzieren. Das ist ein sozialer
Gedanke. Eine Familie mit zwei Kindern zahlt fir einen Tag Betreuung CHF 212.00.

(Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper weisst Ursula Gall darauf hin, dass sie hoch etwa
eine Minute Redezeit hat.)

Frage 7 und 8 nehme ich zusammen: So wie ich das verstehe, ist eure Kernaussage, dass
man mehr als die Teuerung erhéhen kann, weil es ja zum Teil sowieso vom Sozialamt finan-
ziert wird. Und wieder steht hier, dass der Mittelstand nicht belastet wird. Ihr sprecht immer
davon, dass der Mittelstand nicht belastet wird, aber genau das tut ihr unseres Erachtens.
Der Morgentisch wird nicht subventioniert. Aber letztendlich dann doch wieder, da ein Teil
das Sozialamt bezahlt. Einfach indirekt wieder durch die Steuergelder.
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Die Antwort der Frage 9 ist spannend: Ihr schreibt namlich genau das Gegenteil von dem,
was die Schulpflege friiher noch unter der letzten Schulprasidentin Alexia kommuniziert hat.
Dort hiess es namlich, dass Arbeitsgruppen der Schulpflege exakt an diesem Modell arbei-
ten. Und jetzt wiederspricht ihr euch.

Frage 10: Das ist erfreulich, dass man nicht mehr zahlen muss fir eine Leistung, die nicht
erbracht wird. Fir alle, die es nicht wissen: Wir haben ein Jahr lang Schilerclubbeitrage,
Mittagessen etc. bezahlt, obwohl die Schule zu war. Das war letztes Jahr "nicht rechtens".
Jetzt habt ihr das geandert, super. Aber eigentlich heisst das, dass wir Geld vom letzten
Jahr zu Gute haben. Da kann ich nur den Kopf schitteln. Ware es ein Pauschalbetrag, ware
es etwas Anderes.

Frage 11: Hartefélle individuell anschauen ist im Prinzip positiv und sozial. Es wird nicht
pauschalisiert.

(Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper bittet Ursula Gall zum Schluss zu kommen.)

Frage 12: Die Frage ist Uberhaupt nicht beantwortet worden. Das mit dem eigenen Essen
mitbringen wie in der OSW war nur ein Beispiel, das wir aufgeschrieben haben. Aber dass
ihr die Frage nach Lésungsansatzen nicht beantwortet, bedeutet, dass ihr Gberhaupt keinen
Willen habt, einen Lésungsansatz zu finden, um die Tarife zu reduzieren. Es gibt sicherlich
Ldsungsansatze. Kénnte man den Mittagstisch z.B. auslagern analog dem Schilertrans-
port? Kann die freie Marktwirtschaft es besser? Das ist nur so ein Gedanke. Geht vielleicht
auch nicht. Wir wollen auch keine Massenentlassung, aber die Situation verlangt zumindest
nach einem realistischen Brainstorming.

Ich komme zum Schluss, obwohl ich eigentlich noch nicht fertig bin. Eine Exekutivbehdrde
mit einem Budget von fast 50 Mio. CHF muss Finanzstrategien und ein Konzept prasentie-
ren. Das macht ihr aber nicht. Ich hatte noch mehr zu sagen, mache es aber nicht.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper stellt Patrick Reust, SP, einen
Antrag auf Diskussion.)

Abstimmung Antrag Diskussion

Der Rat stimmt dem Antrag zu.

Patrick Reust, SP: Ich danke dem Stadtrat und der Schulpflege fir die Beantwortung unse-
rer Fragen. Zuallererst freut es mich, in der Antwort zu lesen, dass in mehreren Schuleinhei-
ten Fachpersonal in der Betreuung angestellt wurde und dass neue Ausbildungsplatze ent-
standen sind. Gut auch, dass in der familienerg&nzenden Betreuung der PSW Lohnerh6hun-
gen gewdahrt werden konnten.
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Aktuell liegen wir mit dem Kostendeckungsgrad ja sogar Uber den angestrebten 70 %. Ich
hoffe, dass die Tarife von der Schulpflege dann wieder gesenkt werden, sobald dieser Ziel-
wert auch im l&ngeren Durchschnitt erreicht ist.

Obwohl der Mittelstand bei der Tariferhéhung geschont wurde, befinden sich auch diese Ta-
rife der mittleren Einkommensstufen im oberen Bereich, verglichen mit anderen Gemeinden
im Bezirk Horgen.

Eine gute familienergdnzende Betreuung ist wichtig und darf auch etwas kosten. Aber es ist
ebenso wichtig, dass sich alle Einkommensstufen die Betreuung der 6ffentlichen Schulen
leisten kdnnen. Sonst kdonnte man nicht mehr von einem Tagesschulangebot sprechen.

Ich bin ehrlich gesagt etwas Uberrascht, wie viele Familien zur hdchsten Einkommensstufe
zahlen. Das ist zum einen wohl dem Umstand geschuldet, dass W&adenswil eine reiche See-
gemeinde ist und damit dem Problem, dass sich viele normalverdienende Familien die hiesi-
gen Mieten nicht mehr leisten kdnnen und weggezogen sind. Zusétzlich kénnte es aber
auch sein, dass das Angebot fiir den Mittelstand und Geringverdienende schon vor der Ta-
riferhéhung und trotz Subventionen zu teuer war und wir deshalb diese ungleichmassige
Verteilung haben.

Die Familien in den unteren Einkommensklassen wurden bei der Tariferhhung weniger ge-
schont und wir missen aufpassen, dass hier nicht die Armen gegen den Mittelstand ausge-
spielt werden. Die tiefsten Tarife wurden in einigen Modulen um das Doppelte der Teuerung
erhoht.

Es ist wirklich eine harte Sichtweise von Stadtrat und Schulpflege, dass diese Erhéhung so-
wieso, ich zitiere: "vorwiegend vom Sozialamt bezahlt" werde. Gerade Familien, die knapp
Uber dem Existenzminimum leben, wird diese laut Antwort "nominell kleine Erhéhung"
schmerzen. Schliesslich muss der Betrag auf die Anzahl Module und Betreuungstage hoch-
gerechnet und dann auch noch um die Anzahl Kinder multipliziert werden. Da kommt rasch
ein stattlicher Betrag pro Monat zusammen.

Gerade Familien ohne grosse finanzielle Reserven sind oft auf familienerganzende Betreu-
ung angewiesen, weil eben beide Elternteile zum Einkommen beitragen missen. Und das
oft auch noch mit Schichtarbeit. Diese Eltern kdnnen ihre Arbeitszeit nicht so einteilen, dass
sie morgens, wenn die Kinder aufstehen und zur Schule mussen, mittags zum Kochen und
am spateren Nachmittag zur Unterstitzung bei den Hausaufgaben, immer schén zuhause
sein kénnen. Es sind gerade solche Familien, fur die die familienergdénzende Betreuung da
sein muss. Und sie mussen sich das Angebot leisten kbnnen.

Ins gleiche Kapitel fallt der Morgentisch, der in Wadenswil leider nicht subventioniert wird.
Das ist klar zum Nachteil der Geringverdienenden, die im Verhaltnis zu ihrem Einkommen
einen Uberdurchschnittlich hohen Beitrag dafir leisten missen, aber eben trotzdem kaum
auf das Angebot verzichten kénnen.

Andere Antworten fallen erfreulicher aus. Die Ungerechtigkeit, dass Eltern fir Absenzen zur
Kasse gebeten werden, die durch die Schule verursacht sind, wie z.B. Schulreisen oder
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Lehrer-Weiterbildungstage, war offenbar nicht haltbar und wurde schon auf das neue Schul-
jahr hin korrigiert. Immerhin gibt es nun eine Reduktion des Elternbeitrags.

Wichtig ist auch die Aussage von Stadtrat und Schulpflege, wonach gitliche Lésungen in
Hartefallen moglich seien und auch weiterhin stattfanden. Dies, obwohl der Passus dazu
aus den Allgemeinen Geschéftsbedingungen gestrichen wurde.

Und die Schulpflege wird endlich transparenter, indem ihre wichtigen Entscheide nach ver-
gleichbaren Regeln wie beim Stadtrat verdéffentlicht werden. Das ist erfreulich und langst
Uberfallig. Ich war heute kurz auf der Seite der Schulpflege, habe davon aber noch nichts
gesehen. Ich hoffe, dass wir nicht wieder ein halbes Jahr darauf warten missen.

Chris Tattersall, SVP: Es ist eine gute Sache, dass wir viele gutverdienende Personen
haben in dieser Gemeinde. Von da kommen unsere Steuergelder und die Finanzen unserer
Stadt. Ich hoffe auf mehr, nicht weniger.

In Bezug auf die Kosten bin ich mit Ursula Gall einverstanden. Wir haben die Rechnung zu
Hause gemacht. Es ist guinstiger mit zwei Kindern eine Nanny zu engagieren fir den Nach-
mittag statt die Kinder in den Hort zu schicken. Und das kann nicht aufgehen. Die Kosten
sind irgendwo komplett tGbertrieben im Vegleich zum Angebot. Und ich frage mich, wie
effizient die gesamte Gestaltung dieser Betreuung ist. Es ist schlichtweg viel teuerer als die
Privatwirtschaft. Ich bitte Pierre die Kosten anzuschauen.

Ursula Gall, Die Mitte: Mir ist es sehr wichtig, meinen Abschluss noch zu sagen. Ich moch-
te die Primarschulpflege daran erinnern, dass ihr noch im Oktober 2023 geschrieben habt:
"Wir sind sehr interessiert daran, dass Eltern die Mdglichkeit haben, Familie und Beruf zu
vereinbaren. " Das funktioniert so nicht. Als Exekutiv-Behdrde, musst ihr dies im Griff haben.
Wadenswil soll eine familienfreundliche Stadt sein und blieben.

(Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper weist Ursula Gall darauf hin, dass sie die Ge-
schéaftsverordnung ausgedribbelt hat.)

Stadtrat Primarschule Pierre Rappzzo: Ich habe es bereits erwédhnt. lhr seid in der Verant-
wortung. Wenn ihr das Budget fur die Betreuung erhoht, dann kénnen wir tiefere Tarife an-
bieten. Die Kostenseite konnt ihr gerne prifen. Wir sind &hnlich wie beim Bauen sehr regu-
liert vom Staat. Man kann nicht privat jemanden einstellen und der Meinung sein, giinstige
Léhen zu bezahlen oder spezielle Vereinbarungen zu treffen. Wir haben Auflagen, die wir
einhalten missen wie z.B. den Betreuungsschliissel. Das ist die Situation, die wir beim Staat
haben. Wir sind keine private KiTa und missen die Auflagen erfullen. Es ist tatséchlich
keine gunstige Geschichte.

Betreffend Administrativaufwand. Das sind keine variablen Kosten. Diese sind erst gar nicht
darin enthalten, wenn wir den Deckungsgrad betrachten. Der Deckungsgrad betrifft nur
dieL6hne und das Essen. Der Rest, der anfallt, ist nicht dabei. Dieser wird durch die Steuern
bezahlt.
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Die Interpellation betreffend Anstieg der Elternbeitrage fir die familienergédnzende Be-
treuung der PSW gilt als erledigt und wird abgeschrieben.

0.54

15. Interpellation der Fraktion Die Mitte, vom 29. April 2024, Gberwiesen am 17. Juni
2024, betreffend Vergabe des saisonalen Gastwirtschaftsbetriebs auf dem Wa-
denswiler Seeplatz; Beantwortung

Stadtrat Gesellschaft Daniel Tanner: Ich ergénze kurz die ausfuhrliche Antwort des Stadt-
rats. Die Abteilung Gesellschaft hat den Gastrobetrieb im Friihling 2024 fristgerecht ausge-
schrieben und auf Anfang Saison vergeben. Damit ist der Betrieb auf dem Seeplatz flies-
send weiter gegangen neben dem Angebot des Engels. Die Vergabe ist nach klar festgeleg-
ten Vergaberegeln erfolgt und mit bestem Wissen und Gewissen durch unsere Abteilung
umgesetzt worden. Das Angebot der bisherigen Betreiber wurde auch eingereicht, hat je-
doch weniger Uberzeugt. Die Ausschreibung wurde gemacht, weil der bestehende Betrieb in
der Vergangenheit nicht ganz reibungslos war mit Chilbi und den verschiedenen Abteilun-
gen. Sonst hatte man evtl. auch dartiber hinwegsehen kdnnen, Uberhaupt so eine Aus-
schreibung zu vollziehen. Das Resultat kennen wir. Wir hatten uns einen reibungsloseren
Betrieb gewiinscht. Zwischenmenschlich funktioniert es sehr gut, jedoch war das Echo nicht
besonders gut. Mit den Betreibern haben wir ein Debriefing gemacht und wir sind guten Mu-
tes, dass das nachste Jahr erfolgreicher wird

Simon Bass, Die Mitte: Besten Dank Dani fur deine Ausfiihrungen und deine Ehrlichkeit,
welche ich sehr schatze. Vielleicht wére es gut gewesen, wenn das, was du uns jetzt gesagt
hast, auch so in der Antwort gestanden hatte.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit versuche ich mich kurz zu halten. Ich méchte im wesent-
lichen noch zwei Punkte etwas genauer beleuchten. Der Kriterienkatalog und die abschlies-
sende Beurteilung. Ich finde es etwas unverstandlich, dass man auf die Gewichtung von
einzelnen Kriterien wie z.B. der Lokalbezug verzichtet hat. Teilweise sind die Kriterien auch
sehr subjektiv und ich bin nicht sicher, ob jeder in diesem Saal eine heterogene Kundschaft
gleich beurteilen wirde. Also ein schwieriges Vergabekriterium. Das Kriterium, welches
zwischen den drei Bewerbenden am meisten Differenz darstellt, wirkt fir mich teilweise
willkdrlich. Vielleicht wollte man den einen damit ausschliessen. Aber das sei nun dahinge-
stellt.

Auch beim Thema Preisgestaltung erachte ich es als schwierig. Wenn man beim jetzigen
Betreiber fiir 38 CHF Ceviche auf einem Plastikstuhl serviert bekommt, weiss ich nicht, ob
dies eine ausgewogene Preisgestaltung darstellt.

Aus meiner Sicht war es mit der Ausschreibung fir einen zweiten Gastrobetrieb auf dem
Seeplatz nicht das Ziel, neben dem Engel nochmals ein eher im oberen Preissegment
angesiedelten Betrieb zu finden. Aus meiner Sicht ist dies absolut kein attraktives Angebot
aus Sicht der Wadenswiler Bevolkerung und sicher keine flinf in dieser Bewertung. Dies
stimmt mit dem vorherigen Votum einigermassen tberein. Entsprechend ist das Echo auch
SO wie es ist.
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Als zweiten Punkt mdchte ich die Projektgruppe aufgreifen. Ich finde es einen guten Punkt,
dass es vorher so gemacht wurde. Ich wirde das auch kinftig so machen und vielleicht
noch weitere Meinungen in diesen Entscheidungsprozess einfliessen lassen als nur
diejenigen, der Abteilung Gesellschaft. Der Vergabeprozess wird in Zukunft vermutlich
anders gestaltet mit der Dienststelle Immobilien.

Das Fazit hast du Dani bereits vorweggenommen. Ich finde es schade, dass es die Stadt
Wadenswil bzw. die Abteilung Gesellschaft durch den gesamten Vergabeprozess mit dem
aktuellen Betreiber verpasst hat, ein attraktives Angebot fiir die Wadenswiler Bevdlkerung
auf unserem Seeplatz zu schaffen. Wenn wir uns an die MS Glarnisch erinnern, diese gibt
es immer noch nicht.

(Auf Nachfrage von Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper gibt es keinen Antrag auf Dis-
kussion.)

Die Interpellation betreffend Vergabe des saisonalen Gastwirtschaftsbetriebs auf dem
Wadenswiler Seeplatz gilt als erledigt und wird abgeschrieben.

*kk

(Gegen die formelle Abwicklung der Ratsgeschéafte werden auf entsprechende Frage
des Gemeinderatsprasidenten keine Einwéande erhoben.)

*kk

(Gemeinderatsprasident Nicolas Rasper schliesst die Sitzung.)

Ruth Schéafer, Ratssekretar-Stv.



	1. Mitteilungen
	Zu Beginn erfolgt eine Detailberatung über die Weisung 21 generell. Dann wird Antrag für Antrag durchgegangen. Jeder Antrag von der Sachkommission oder von einer Fraktion ist ein Änderungsantrag, über welchen sogleich abgestimmt wird. Wenn dieser Antr...

